
Brauner Bär Schmetterling des Jahres 2021 
Der Braune Bär hat seinen Na-
men von der dichten,  bräun-
lich-"bärenartigen" Behaarung
der  älteren  Raupen.  Die  Art

ist bundesweit rückläufig und steht auf der Vor-
warnliste der bedrohten Tiere. 

Lebensmittel: immer weniger für Landwirte 
Lediglich  ein  geringer  Anteil
dessen, was Konsumenten an
der Kasse zahlen, kommt beim
Landwirt an. 

NHB: "Wege in Niedersachsen" 
Landwirte, Naturschützer und
Tourismus haben unterschied-
liche  Vorstellungen,  wie  das
ländliche Wegenetz aussehen
soll.  Im Projektbericht des

Nds. Heimatbund finden auch Gemeinden mehr
zu diesem Thema. 
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Nach  einigen  trockenen  Jah-
ren  wird  in  vielen  Regionen
Deutschlands  das  Wasser
knapp.  Im  Schwerpunkt  die-
ser Ausgabe des BUNDmaga-
zins lesen Sie,  wie  sehr  sich
der  sinkende  Wasserspiegel
schon heute auswirkt. Und wie
aus Sicht des BUND hier ge-

gengesteuert werden muss. In der Anlage finden
Sie den Niedersachsenteil des Magazins.

Moorschutz für Artenvielfalt und Klimaschutz 
Intakte  Moore  sind  nicht  nur
landschaftlich  beeindruckend,
sie bieten vor allem einzigartige
Lebensräume  für  viele  Tier-

und Pflanzenarten. Gleichzeitig sind sie wichti-
ge Langzeitspeicher für Kohlenstoff.  Das  Bun-
desumweltministerium arbeitet derzeit  an einer
Moorschutzstrategie. 

BUND: Ökologisch Bauen und Renovieren 
Bauen und Renovieren ist  komple-
xer  denn  je.  Egal,  ob  ein  Neubau
oder  eine  Sanierung  ansteht.  Hier
hilft  das  BUND-Jahrbuch "Ökolo-
gisch  Bauen  &  Renovieren"  mit
vielen Tipps weiter. 

Endlich: Neues Nds. Landschaftsprogramm 
Lange  hat  es  gedauert:  Das
Umweltministerium in Hanno-
ver hat den Entwurf eines neu-
en  Landschaftsprogramms
vorgelegt.  Das  LABÜN  hat
unter  Beteiligung  des  BUND
eine  umfangreiche  Stellung-

nahme verfasst. 

Projekt "Ökolog. Nische Friedhof" beendet 
Friedhöfe sind wichtig  in  der
religiösen Praxis. Sie sind aber
auch ökologisch wertvolle In-
seln. Das BUND-Projekt „Öko-
logische Nische Friedhof“ hat

sich in den vergangenen Jahren mit dem Thema
beschäftigt.  In den Bereichen Rotenburg und
Zeven  wurden bzw.  werden  vom BUND 17
Nisthilfen auf Friedhöfen aufgestellt. 

Wanderlibelle: Libelle des Jahres 2021 
BUND  und  die  Gesellschaft
der  deutschsprachigen  Odo-
natologen haben die Wander-
libelle zur "Libelle des Jahres
2021" gekürt. Mit dieser Wahl

machen sie auf die voranschreitenden Klimaver-
änderungen  aufmerksam,  von  der  die  Libelle
profitiert.  Sie  wurde erst  2019 in  Deutschland
zum ersten Mal nachgewiesen. 

BUND lehnt atomare Wasserstoffstrategie ab
Im Rahmen der EU Ratspräsi-
dentschaft  möchte  Deutsch-
land den Weg freimachen, um
neben Wasserstoff aus fossi-
lem Erdgas auch Wasserstoff
aus Atomkraft  in die EU-För-
derung  aufzunehmen.  Der
Aufbau einer grünen und nach-

haltigen  Wasserstoffwirtschaft  droht  damit  be-
reits im Ansatz zu scheitern, warnt der BUND.

Der BUND Rotenburg wünscht allen Leserin-
nen und Lesern trotz Corona eine schöne Ad-
ventszeit und ein frohes Weihnachtsfest!
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WOHIN MIT DEM


ATOMMÜLL?


Atommüll ist und bleibt hochgefährlich – ein Endlager muss 
bestmögliche Sicherheit für eine Million Jahre gewährleisten.


HEINER  
BAUMGARTEN


Landesvorsitzender


Bei der Suche nach einem 
Endlager kommen 80 
Prozent der Fläche Nie-
dersachsens in Betracht. 
Proteste wie in Gorleben 
lassen sich nur mit Trans-
parenz und echter Betei-
ligung verhindern. 
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LIEBE FREUND*INNEN 
DER ERDE,


Proteste gegen Atomkraft sind seit 


Jahren weitgehend abgeebbt. Schockie-


rende Berichte über das marode Atom-


mülllager Asse II werden von der breiten 


Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, 


obwohl es sich hier um einen der größ-


ten Umweltskandale in Deutschland 


handelt. Mit dem „Zwischenbericht Teil-


gebiete“ rückt eine der größten Heraus-


forderungen der Menschheit langsam 


wieder ins Bewusstsein: die Suche nach 


dem bestmöglichen Lagerstandort für 


hoch radioaktiven Atommüll. Das Ver-


fahren muss spätestens bis 2031 zu ei-


nem Ergebnis führen. 


Dass der Salzstock Gorleben in der 


ersten Suchphase als geologisch unge-


eignet ausgeschieden ist, ist ein Erfolg 


der jahrzehntelangen, hartnäckigen Pro-


teste im Wendland und der Arbeit des 


BUND. Viele unserer Gutachten und an-


derer Gorleben-Kritiker*innen werden 


damit bestätigt. Erschreckend deutlich 


wird, dass dieser Standort rein politisch 


motiviert war. 


Der BUND hat Jahrzehnte gegen 


Atomkraft protestiert, bekennt sich aber 


klar zur Notwendigkeit einer Endlager- 


suche innerhalb Deutschlands. Ein 


Scheitern darf es nicht geben, denn der 


gefährliche Müll lagert in unzureichend 


gesicherten Zwischenlagern. Wissen-


schaftlichkeit, Transparenz und faire Be-


teiligung auf Augenhöhe müssen im Ent-


scheidungsprozess garantiert sein. Gor- 


leben und Asse müssen den Verantwort-


lichen Mahnung genug sein, Fehler der 


Vergangenheit nicht zu wiederholen. Der 


BUND wird den Prozess sehr kritisch be-


obachten und die Offenlegung der Ent-


scheidungskriterien immer wieder ein-


fordern. 
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Bereits 1987 hat der BUND mit der Aa-


chener Erklärung „Bauern und Ver-


braucher für eine neue Agrarpolitik“ zu-


sammen mit Partnern den Grundstein für 


einen Gesellschaftsvertrag zwischen 


Landwirtschaft und Verbraucher*innen 


gelegt. Viele Projekte, Demonstrationen 


und Gespräche folgten – mit dem Ziel 


eine ökologische, soziale und tierfreund-


liche Erzeugung gesunder Lebensmittel 


zu gerechten Preisen aufzubauen. 


Engagierte Menschen haben der massiven 


industriellen Ausrichtung der Nahrungs-


mittelproduktion bewusst Alternativen ent-


gegengesetzt: den Ökologischen Landbau, 


Programme für tiergerechte Nutztierhal-


tung, vielfältige Fruchtfolgen, die Umset-


zung von Naturschutz in der landwirt-


schaftlichen Bewirtschaftung, Solidari-


sche Landwirtschaft und vieles mehr.


Trotz zahlreicher guter Initiativen sind die 


Probleme heute größer denn je. Die fort-


schreitende Intensivierung der Landnut-


zung führte zu weiteren Verlusten von 


Landschaftselementen, einseitige Frucht-


folgen zu einer Reduktion von Begleitflora 


und -fauna. Der hieraus resultierende Ar-


tenverlust in der Kulturlandschaft ist in-


zwischen dramatisch. Nährstoffüber-


schüsse belasten Grund- und Oberflä-


chengewässer. Treibhausgasemissionen 


aus der Landwirtschaft treiben den Klima-


wandel voran. Wir haben unsere Ressour-


cen übernutzt. Die Grenzen des Wachs-


tums sind längst überschritten. 


Warum sind wir dem Ziel einer nachhalti-


geren Landnutzung trotz aller Bemühun-


gen in 2020 ferner denn je? Sind es die 


Verbraucher*innen, die nicht bereit oder 


in der Lage sind, für gute Lebensmittel ei-


nen gerechten Preis zu zahlen? Ist es der 


Lebensmittelhandel, der mit seiner Ein-


kaufspolitik die Erzeugerpreise drückt 


und mit seinem Angebot im Regal vermit-


telt, alles was es zu haben gibt, ist auch 


gut für Körper, Umwelt und Tiere? Sind es 


die Bäuerinnen und Bauern, die nicht be-


reit sind, ihre Wirtschaftsweisen zu verän-


dern? Sind es die Schlachthöfe, die auf-


grund der internationalen Konkurrenz 


menschenverachtende Arbeitsverhältnis-


se schaffen? Sicherlich ist es etwas von 


alledem und bleibt dann doch nur die hal-


be Wahrheit. 


VOM HOF ZUM TELLER
Bereits die Autoren der Aachener Erklä-


rung stellten fest, dass eine gerechte 


Nahrungsmittelherstellung nur über eine 


grundlegende Systemveränderung ge-


lingt. Auch „Farm to Fork“, abgekürzt 


„F2F“, die aktuelle Initiative der EU-Kom-


mission im Rahmen des Green Deals, 


macht deutlich, dass sich von der Erzeu-


gung bis zum Konsum vieles ändern 


muss. Für Niedersachsen würde diese Ini- 


tiative konkret bedeuten, den Anteil von 


Ökolandbau bis 2030 von derzeit 6 % auf 


25 % zu steigern und dabei die Dünge-


überschüsse deutlich zu reduzieren. Die 


von der EU-Kommission geforderte Hal-


bierung des Antibiotikaeinsatzes macht 


bundesweit deutliche Veränderungen in 


der Tierhaltung nötig. Für Westnieder-


sachsen, das Hauptabsatzgebiet für Anti-


biotika im Land, bedeutet dies: Ohne den 


Abbau von Tierbeständen und die Umset-


zung tiergerechterer Haltungsmethoden 


wird es nicht gehen. Die EU-Kommission 


will mit ihrer Strategie Farm to Fork auch 


den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 


innerhalb der nächsten 10 Jahre halbie-


ren. Dies macht eine Umstellung auf an-


dere Bewirtschaftungsformen für fast 2,5 


Millionen Hektar landwirtschaftlicher Flä-


che in Niedersachsen notwendig.


Die Aufgabe ist komplex, denn alle Teile 


der Wertschöpfungskette müssen zu-


sammenwirken und dabei gewohnte Pfa-


de verlassen. Eine nachhaltige Bewirt-


schaftung unserer Natur und Umwelt hat 


ihren Preis. Eine überwiegend regionale 


Erzeugung von Lebensmitteln allein ist 


noch nicht die Lösung. Es braucht auch 


Dienstleister*innen, die regional erzeugte 


Lebensmittel vor Ort – nachvollziehbar in 


Herkunft und Qualität – verarbeiten und 


die gute Arbeitsverhältnisse mit gerech-


ten Löhnen schaffen. Die agrarindustriel-


len Verarbeitungsmonopole sind dazu ih-


rer Struktur nach nicht in der Lage. Auch 


der Lebensmittelhandel muss Teil der Lö-


sung werden. Bei alldem muss der Staat 


konsequent die Steuerung übernehmen 


und Partner aus Erzeugung, Verarbeitung 


und Handel sowie Verbraucher*innen mit-


nehmen. 


DIALOG BRINGT LÖSUNGEN
Sind so viele unterschiedliche Akteure 


entlang der Wertschöpfungskette betrof-


fen, bedarf es den Blick über den eigenen 


Tellerrand und der verbindlichen Verstän-


digung. In Niedersachsen ist der Nieder-


sächsische Weg hierfür ein wichtiger An-


satz, weil er zentrale Ziele eines Gesell-


schaftsvertrages unterstützt: Akteure aus 


Landwirtschaft, Naturschutz und Politik 


haben sich auf gemeinsame Lösungsan-


sätze für den Erhalt der Vielfalt von Le-


bensräumen in der Agrarlandschaft geei-


nigt. Dennoch stehen wir erst ganz am 


Anfang eines Gesellschaftsvertrages, 


auch 33 Jahre nach der Aachener Erklä-


rung. Damit diese guten Ansätze zum Er-


folg führen, müssen wir alle unseren Bei-


trag leisten. Für eine intakte Umwelt und 


eine Verständigung der Akteure unterein-


ander wird sich der BUND auch weiterhin 


mit aller Kraft einsetzen.


TILMAN  
UHLENHAUT


BUND-Agrarexperte 


DIE CHANCE DER 
VERÄNDERUNG


ZUKUNFT DER LANDWIRTSCHAFT


Die Landwirtschaft ist im Umbruch. Damit sie 
eine Zukunft im Einklang mit der Natur hat, 


brauchen wir einen Gesellschaftsvertrag.


BESONDERER
DANK


Tilman Uhlenhaut hat den BUND 
Niedersachsen über Jahrzehnte 
hinweg als Agrarreferent und 
stellvertretender Geschäftsführer 
maßgeblich mitgestaltet und 
vorangebracht. Für seinen Ruhe-
stand wünschen wir ihm alles Gute. 
Der BUND sagt DANKE!
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Ökologische Lebensmittel sind gesünder  
und schützen Natur und Umwelt.
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AKTUELLES
MEHR MIT-
SPRACHE UND 
TRANSPARENZ


SUSANNE 
GERSTNER


Landesgeschäftsführerin 


ENDLAGERSUCHE


ALLIANZ FÜR  
ARTENSCHUTZ 
NIMMT FORM AN


Auf dem Weg zu mehr Naturschutz sind 


die Partner des Niedersächsischen Weges 


entscheidende Schritte vorangekommen.


Naturschutz, Landwirtschaft und Poli-


tik einigten sich Ende Oktober auf eine 


Vielzahl von Gesetzesänderungen, über 


die der niedersächsische Landtag in Kür-


ze entscheiden wird. Parallel wurden di-


verse Verordnungen und Förderprogram-


me in den wesentlichen Eckpunkten 


zwischen den Verhandlungspartnern ge-


eint. Ausgangspunkt des Niedersächsi-


schen Weges ist ein Forderungspapier 


von BUND und Nabu zum Arten- und In-


sektenschutz im Sommer 2019. Seither 


hat der BUND konsequent den Dialog mit 


Politik und Landwirtschaft geführt und 


hart verhandelt. Entstanden ist aus Sicht 


des Umweltverbandes ein umfangreiches 


Maßnahmenpaket, das den Naturschutz 


in Niedersachsen auf neue Füße stellt.


 


Als besonderen Erfolg sieht der BUND 


die Neuregelungen zu Schutzstreifen an 


Flüssen und Bächen, da sie sowohl für 


den Gewässerschutz als auch für den Bio-


topverbund eine zentrale Rolle spielen: 


Randstreifen helfen, dass weniger Pestizi-


de von den Äckern in die Flüsse gelangen, 


und bieten vielen bedrohten Arten ein Re-


fugium in der Agrarlandschaft. Für diese 


Schutzstreifen werden die Landwirte zu-


künftig erheblich mehr Fläche zur Verfü-


gung stellen müssen, der Einsatz von 


Dünge- und Pflanzenschutzmitteln wird 


verboten. 


Bedeutend für den Arten- und Insekten-


schutz ist – neben einer Ausweitung des 


ökologischen Landbaus auf 15 % in 2030 


und der Verringerung des Einsatzes che-


mischer Pflanzenschutzmittel – die Siche- 


rung von Lebensräumen mit besonders 


hoher Artenvielfalt: Streuobstwiesen und 


artenreiches Grünland werden zukünftig 


als Biotope gesetzlich geschützt, Eingrif-


fe in Alleen, Baumreihen, Hecken und 


Feldgehölze müssen künftig kompensiert 


werden. Wer zum Schutz von Wiesenvö-


geln Mahdtermine an Brutzeiten anpasst 


und Gelege schützt, wird besser entschä-


digt. Zudem soll ein landesweiter Biotop-


verbund entstehen, der sich aus Kernge-


bieten und Verbindungsflächen zusam- 


mensetzt und künftig 15 % der Fläche Nie- 


dersachsens umfassen soll. Im östlichen 


Solling wird erstmals ein 1.000 Hektar 


großes Wildnisgebiet als Rückzugsort 


seltener und bedrohter Arten entwickelt.


Die Allianzpartner im Niedersächsischen Weg haben sich im Oktober  
auf die wichtigsten Eckpfeiler für mehr Natur- und Artenschutz geeinigt.


Drei Jahre nach dem Start der Stand-


ortsuche wird das Suchverfahren für 


ein Endlager für hoch radioaktive Abfälle 


konkreter. Mit der Veröffentlichung des 


„Zwischenberichts Teilgebiete“ Ende 


September hat die Bundesgesellschaft 


für Endlagerung (BGE) deutschlandweit 


Regionen vorgestellt, die für eine Endla-


gerung von Atommüll in Frage kommen. 


Im Ergebnis gelten mehr als die Hälfte 


des Bundesgebietes, in Niedersachsen 


sogar 80 % der Landesfläche als poten-


ziell geeignet. Der Standort Gorleben ist 


raus.


Der BUND begrüßt, dass die Auseinan-


dersetzung um die Suche nach einem 


Atommülllager endlich auf Grundlage 


wissenschaftlicher Kriterien geführt wer-


den soll. Mit der Veröffentlichung des Be-


richtes und der Auftaktveranstaltung für 


die in den kommenden Monaten folgen-


den Fachkonferenzen wurde nun erst-


mals auch die Öffentlichkeit beteiligt. We-


der der BUND noch andere Verbände 


wurden im Vorfeld einbezogen. Nun ist 


die betroffene Zivilgesellschaft mit der 


Herausforderung konfrontiert, den in drei 


Jahren erstellten, umfangreichen Zwi-


schenbericht in wenigen Monaten zu 


überprüfen und zu kommentieren. 


Neben des engen Zeitfensters sind wei-


tere Hürden zu überwinden: Nur ein 


Bruchteil der relevanten Daten ist veröf-


fentlicht. Strittige Daten landen laut neu-


em Geologiedatengesetz in einem Daten-


raum, in den nur das Nationale Begleit- 


gremium Einblick hat. Kritisch ist aus 


BUND-Sicht außerdem, dass die Ergeb-


nisse der Beteiligung keine bindende Wir-


kung haben und die BGE zeitgleich am 


nächsten Schritt der Suche weiterarbei-


tet. Unter Umständen kommentiert die 


Konferenz also ein im Juni schon veralte-


tes Dokument. Auch in der digitalen Auf-


taktveranstaltung Mitte Oktober wurden 


die Erwartungen enttäuscht. Die dringend 


erforderliche kritische Einordnung durch 


Wissenschaftler*innen fehlte, viele Fragen 


und Einwände blieben unbeantwortet.   


Nach diesen Erfahrungen wird deutlich: 


Bei der vom BUND und vielen anderen ge-


sellschaftlichen Gruppen eingeforderten 


Transparenz und Beteiligung auf Augen-


höhe muss dringend nachgebessert wer-


den. Wissenschaftler*innen, Kommunen, 


Bürger*innen und Verbände müssen frei-


en Zugang zu allen Informationen erhal-


ten. Die Betroffenen müssen in die Lage 


versetzt werden, die komplexen Themen 


zu durchdringen, auch durch externe Gut-


achten. Nur so kann sichergestellt wer-


den, dass die Auswahl der Teilgebiete auf 


unabhängigen wissenschaftlichen Er-


kenntnissen beruht und in einem glaub-


würdigen Entscheidungsprozess der 


bestmögliche Ort für ein Atommülllager 


gesucht wird.


Die Verantwortung für die sichere Lage-


rung des Mülls haben Politik und Atomin-


dustrie jahrzehntelang vor sich herge-


schoben. Umso dringender ist, dass der 


Suchprozess gelingt und der Müll so 


schnell wie möglich aus unsicheren Zwi-


schenlagern verschwindet.   


Selbst nach 70 Jahren sind sie noch 


brandgefährlich für Mensch und Natur: 


Große Mengen an Spreng- und Brandbom-


ben, Minen oder Torpedos liegen als Hin-


terlassenschaften zweier Weltkriege noch 


auf und im Meeresboden. 


Durch starke Strömungen und Grund-


schleppfischerei werden sie immer wieder 


umgelagert oder freigelegt. Der Sprengstoff 


kann dabei explodieren, die Munition verrot-


tet zunehmend und deren Abbaustoffe sind 


hochgiftig. Die niedersächsischen Umwelt-


verbände haben unter Federführung des 


BUND die Landesregierung im November 


aufgefordert, umgehend ein konkretes 


Maßnahmenprogramm zur Beseitigung 


dieser gefährlichen Altlasten in der Nord-


see vorzulegen. Derzeit zögert die Politik 


eine Räumung immer weiter hinaus. Laut 


Verbände müssen Bund und Länder zudem 


mehr Finanzmittel zur Entsorgung der 


Kriegsmunition zur Verfügung stellen. 


Diese gefährden das UNESCO-Weltnatur- 


erbe Wattenmeer ebenso wie Urlauber*in-


nen, Fischer*innen oder Arbeiter*innen an 


Windparks und Kabeltrassen. 


SCHLUMMERNDE GEFAHR IM WATTENMEER
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Die Diepholzer Moorniederung ist ein 


Naturraum von bundesweiter Bedeu-


tung für den Hochmoorschutz. Doch trotz 


dieser einmaligen Flächenkulisse zeigt 


sich eine für die Moore der Region typi-


sche Problemlage: Die naturnahen und 


renaturierten Hochmoorflächen stehen 


wegen der klimawandelbedingten Som-


mertrockenheit unter besonderem Druck. 


Hinzu kommt, dass auf ehemaligen  


industriellen Abtorfungsflächen die Wie-


derherstellungsverpflichtung der Torfin-


dustrie zumeist erloschen ist, bevor  


die Wiedervernässung erfolgreich abge-


schlossen werden kann. Störzeiger wie 


Moorbirken und Pfeifengras zeigen deut-


lich, dass solche Hochmoorflächen für 


eine Regeneration nicht nass genug sind. 


 


MOORE MIT ZUKUNFT
Schon seit 2016 werden im Projekt  


„Klimatools – Klimaschutz und Biodiver-


sität für Hochmoore in der Diepholzer 


Moorniederung“ auf 466 Hektar erfolg-


reich innovative Maßnahmen zur Optimie-


rung der Hochmoorregeneration mit klas-


sischen Methoden der Wiedervernässung 


kombiniert. Untersuchungen zu Hydrolo-


gie, Vegetation und Vogelarten zeigen 


uns, wie gut sich die Torfabbauflächen 


bereits regeneriert haben. Ziel des sechs-


jährigen Projektes ist es, in den Hoch-


mooren einen Wasserhaushalt mit gerin-


gen jahreszeitlichen Schwankungen 


herzustellen. Denn dieser ist die Voraus-


setzung dafür, dass sich Torfmoose wie-


der ausbreiten und somit ein lebendes 


Hochmoor entstehen kann. Eine solche 


charakteristische Hochmoorlandschaft 


ist Lebensraum vieler gefährdeter Tier- 


und Pflanzenarten.  


Intakte Moore sind zudem Speicher für 


klimaschädliche Emissionen. Anhand der 


Entwicklung der Lebensräume kann be-


rechnet werden, wie viele Emissionen pro 


Hektar und Jahr in Form von CO2-Äquiva-


lenten eingespart werden. Daraus ergibt 


sich ein konkreter Beitrag zum Klima-


schutz. 


Realisiert wird Klimatools von der BUND- 


Einrichtung Diepholzer Moorniederung, 


Projektpartner sind die Landkreise Diep-


holz und Nienburg. Das Projekt macht 


deutlich, dass es bei der Realisierung von 


Vernässungsmaßnahmen weiteren drin-


genden Handlungsbedarf zur Wasser-


standsoptimierung gibt. Mit dem bean-


tragten 14-monatigen Folgeprojekt „Klima- 


tools plus“ sollen auf weiteren großen Flä-


chen die Voraussetzungen für wachsende 


Hochmoore geschaffen werden.


Die Vorhaben des BUND zur Hochmoor-


renaturierung sind eingebunden in ein Pa-


ket von bereits abgeschlossenen Projek-


ten und werden flankiert von weiteren 


laufenden oder geplanten Maßnahmen in 


der Gebietsbetreuung. Dieses Engage-


ment leistet einen maßgeblichen Beitrag 


zum Programm „Niedersächsische Moor-


landschaften“ und damit zur Umsetzung 


von Zielen des Natura 2000-Schutzge-


bietssystems und der niedersächsischen 


Strategie zur biologischen Vielfalt.


AUF  
GUTEM  


WEG


BUND-PROJEKT KLIMATOOLS


Moorschutz ist Klima-
schutz! Mit dem Pro-
jekt Klimatools verbin-
det sich erfolgreiche 
Hochmoorregenerati-
on mit den Klima-
schutzzielen des 
BUND.


OHNE MOOS 
NIX LOS
Torfmoose sind in intakten Hoch-
mooren allgegenwärtig. In entwäs-
serten Moorflächen sind sie hinge-
gen weitgehend verschwunden. 
Gründe hierfür sind unter anderem 
die Trockenheit in den Sommermo-
naten, der Hauptwachstumsphase 
der Torfmoose, sowie starke jahres-
zeitliche Schwankungen des Was-
serhaushaltes.


Dabei spielen Torfmoose eine ent-
scheidende Rolle in der Hochmoor-
regeneration. Sie sind in der Lage ein 
Vielfaches ihres eigenen Gewichtes 
an Wasser in ihren Blättern und 
Stämmchen zu speichern und leis-
ten damit einen wichtigen Beitrag 
zum Wasserrückhalt im Hochmoor. 
Durch den Austausch von Wasser-
stoff-Ionen erzeugen Torfmoose das 
hochmoortypische saure Milieu. 
Dies ist ein Konkurrenzvorteil und 
sorgt dafür, dass in Hochmooren nur 
spezialisierte Pflanzenarten vor-
kommen können. Die saure Umge-
bung verhindert den Abbau des ab-
gestorbenen Pflanzenmaterials und 
es kann sich Torf bilden – das Hoch-
moor „wächst“.


JEAN-MARC  
KÜHN


BUND Diepholzer  


Moorniederung


MEHR INFOS


www.klimatools.de i


Eine im Wasser- und Nährstoffhaushalt geschädigte 
Hochmoorfläche, die optimal vernässt werden soll


Ist die Hydrologie der Moorflächen wieder- 
hergestellt, können sich Torfmoose wie 


Sphagnum magellanicum wieder ausbreiten.


Klimatools wird im Rahmen der Richtlinie „Klima-
schutz durch Moorentwicklung“ mit Mitteln des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
und des Landes Niedersachsen gefördert.
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Der BUND unterstützte den Klimastreik in vielen niedersächsischen Städten. 


Am 25. September 2020 war es wieder so-


weit: Gemeinsam mit FridaysForFuture 


sind BUND und BUNDjugend beim weltweit 


vierten globalen Klimastreik auf die Straße 


gegangen, um coronakonform für Klima- 


gerechtigkeit zu protestieren.


Die Corona-Pandemie zeigt deutlich, dass 


die Politik in Krisenzeiten reagieren kann. 


Die Zeit läuft uns davon, deshalb fordert der 


BUND, dass die niedersächsische Landes-


regierung endlich ein wirksames Klima-


schutzgesetz verabschiedet. Dieses liegt 


seit einem Jahr auf Eis.


Bundesweit haben 200.000 Menschen ein 


wichtiges Zeichen für eine klimagerechte 


Energie- und Verkehrswende gesetzt und 


Fast 900 Wildbienenfotos von 185 Teilneh-


mer*innen erreichten den BUND beim Fo-


towettbewerb „Wildbienen fliegen auf Nie-


dersachsen“ von Februar bis August. Eine 


überwältigende Resonanz! 


klar gemacht, dass es für sie „Kein Grad 


weiter!“ gehen darf. Allein in Hannover wa-


ren 5.000 Klimaschützer*innen dabei und 


haben große Teile des Cityrings lahmge-


legt. Auch in anderen niedersächsischen 


Städten wie Braunschweig, Göttingen, Ni-


enburg, Oldenburg, Osnabrück, Wilhelms-


haven oder Wolfenbüttel gab es Kli-


mastreiks. Danke an alle, die diesen Tag 


möglich gemacht haben!


Besonders beliebte Fotomodelle waren 


Hummeln. Neben häufig vorkommenden 
Arten sendeten die Fotograf*innen aber 


auch Bilder von seltenen und gefährdeten 


Wildbienen-Arten wie beispielsweise der 


Vierbindigen Furchenbiene oder der Glo- 


ckenblumen-Schmalbiene.


 


Ziel des Projektes ist es, Artenkenner*innen 


zu schulen, denn Fachwissen über Wildbie-


nen wird immer seltener. Der BUND organi-


sierte hierfür 16 Online- und Präsenzveran-


staltungen in 2020 und vermittelte Wis-


senswertes über Lebensraum, Lebenswei-


se und Schutz dieser Insekten. Eine neue 


Wanderausstellung informiert zudem über 


Wildbienen und gibt Anregungen für insek-


tenfreundliche Gärten. Das Projekt wurde 


vom Landesmuseum Hannover und dem 


Netzwerk Wildbienenschutz unterstützt 


und von der Niedersächsischen Bingo-Um-


weltstiftung gefördert.


KEIN GRAD WEITER!


WILDBIENEN FLIEGEN AUF NIEDERSACHSEN


Hunderte von Zigarettenstummeln, 


Eisbecherlöffeln und anderen bun-


ten Plastikteilen hat Rainer Büscher in 


großen Glasbehältern aufgereiht. Viele 


Passanten bleiben vor dieser kuriosen 


Sammlung stehen. Für den BUND-Mann 


aus Wilhelmshaven die ideale Gelegen-


heit, um ins Gespräch zu kommen: über 


Plastikmüll im Meer, unser Ess- und Ein-


kaufsverhalten und über kleine Schritte, 


die viel verändern.


In den vergangenen 35 Jahren hat die 


BUND-Gruppe Wilhelmshaven schon viele 


Schritte gemacht. Gegründet durch Peter 


Hopp, der über Jahrzehnte ihr Vorsitzen-


der war, engagiert sich die Gruppe am Ja-


debusen mit viel Herz für mehr Meeres-


schutz und eine nachhaltige Stadtent- 


wicklung. Auch ihre heutige Vorsitzende 


Imke Zwoch ist fast von Anfang an dabei. 


An ihre erste Mitgliederversammlung er-


innert sich die gebürtige Wilhelmshave-


nerin gut: „Ich bin als Journalistin zur Ver-


sammlung gegangen und kam als zweite 


Vorsitzende wieder heraus.“ Seitdem hat 


der BUND sie nicht mehr losgelassen.


ERFOLGREICHER NEUSTART
Gemeinsam mit Rainer Büscher und Ge-


org-Berner Waindok wagte sie vor drei Jah-


ren einen Neustart. Die Mitgliedszahlen 


waren deutlich gesunken, der regelmäßige 


Austausch fehlte. Seitdem lädt der Vor-


stand monatlich zu Treffen in gemütlicher 


Atmosphäre – derzeit digital – ein, berich-


tet auf einer Facebook-Seite über lokale 


Umweltthemen und hat eine BUNDju-


gend-Gruppe gegründet. Mitmachaktio-


nen ziehen immer mehr Interessierte an. 


„Mit unserem konsequenten Einsatz für 


die Natur haben wir uns auch bei der Poli-


tik einen Namen gemacht, wir werden 


ernst genommen“, so Zwoch. Als einen rie-


sigen Erfolg wertet sie, dass die Stadt zu-


künftig bei Großveranstaltungen auf ein 


Höhenfeuerwerk verzichtet. Schließlich 


liegt Wilhelmshaven direkt am National-


park Niedersächsisches Wattenmeer. 


Einen guten Draht hat der BUND Wil-


helmshaven auch zu anderen Umweltver-


bänden: Mit den „Jadewalen“ finden regel-
mäßig Strandputzaktionen statt, mit dem 


Nabu pflegen Aktive Biotope. Auch beim 


hochaktuellen Thema Flüssigerdgas, kurz 


MITMACHEN


Möchten Sie den BUND in Wilhelms- 
haven unterstützen? Melden Sie 
sich gerne bei uns.


www.bund-wilhelmshaven.de 


LNG, hat der BUND in Windeseile ein gro-


ßes Bündnis vor Ort aufgebaut, das 


LNG-Terminals in Deutschland aus Klima-


schutzgründen verhindern will. Bei all die-


sen Aktionen kann sich der Vorstand auf 


seine Aktiven verlassen: „Wir sind ein 


ziemlich bunter Haufen, alle Altersstufen 


und Berufe sind bei uns vertreten – das 


läuft super!“, freut sich Rainer Büscher, der 


als BUND-Regionalkoordinator auch die 


Gruppen in Ammerland, Friesland und im 


Regionalverband Ostfriesland unterstützt. 


Dann verschwindet er im Getümmel, denn 


am BUND-Infostand hat sich wieder eine 


Traube von Menschen gebildet. Ihnen 


möchte er unbedingt noch plastikfreie Al-


ternativen beim Einkaufen zeigen. tm


EIN HERZ  
FÜRS MEER


BUND-GRUPPE WILHELMSHAVEN


MITMACHEN


Sie haben Interesse, die neue BUND- 
Wanderausstellung über Wildbienen in 
Ihren Räumlichkeiten zu zeigen? 
Schreiben Sie uns!  
wildbienen@nds.bund.net


Gewonnen hat den BUND-Fotowettbewerb Peter Walter aus Bückeburg 
mit dieser Aufnahme einer Goldsaum-Kegelbiene (Coelioxys aurolimbata).
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KURZINFO


EXPERTEN  
FÜR NÄSSE FÜR EINE  


ENKELTAUGLICHE  


LANDWIRTSCHAFT


ÖKOLOGISCHE STATION  
LANDGRABEN-DUMME-NIEDERUNG


PETRA 
BERNARDY


Ökologische Station  


Landgraben-Dumme-Niederung


HIER FINDEN  
SIE UNS


Ökologische Station  
Landgraben-Dumme-Niederung


Dr.-Koch-Str. 23


29468 Bergen an der Dumme


Tel. (05845) 988 15 85 


i


BUNDjugend


Die Landgraben-Dumme-Niederung 


war einst geprägt von Feuchtwäl-


dern, Feuchtwiesen und Moorstandor-


ten. Durch die Entwässerungsmaßnah-


men vor rund 50 Jahren änderte sich das 


Bild tiefgreifend. Die Grünlandwirtschaft 


verlor an Bedeutung und viele Flächen 


werden heute als Ackerland bewirtschaf-


tet. Reste der ursprünglichen sehr nas-


sen und feuchten Lebensräume sind je-


doch entlang der ehemaligen inner- 


deutschen Grenze auch auf der nieder-


sächsischen Seite noch zu finden. 


Um diese zu erhalten, hat im Juni 2016 


die Ökologische Station Landgra-


ben-Dumme-Niederung des BUND ihre 


Arbeit aufgenommen. Sie hat ihren Sitz in 


der alten Grundschule im Flecken Bergen 


an der Dumme im Landkreis Lüchow-Dan-


nenberg. Von hier aus werden Maßnah-


menpläne in enger Kooperation mit der 


Unteren Naturschutzbehörde und dem 


Niedersächsischen Landesbetrieb für 


Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur-


schutz (NLWKN) für das Projektgebiet 


entwickelt und umgesetzt – und das auf 


einer Fläche von 11.660 Hektar. Mit der 


Burg Lenzen an der Elbe in Brandenburg 


und dem „Grünen Band“ in Sachsen-An-


halt hat der BUND drei Stützpfeiler der Ge-


bietsbetreuung in dieser Region.


Die Ökologische Station entwickelt und 


schützt die Geestbäche Dumme und 


Schnegaer Mühlenbach, ihre Zuflüsse und 


Quellbereiche, aber auch die Kleingewäs-


ser und künstlichen Entwässerungsgrä-


ben in der Lüchower Landgrabenniede-


rung. Im Mittelpunkt stehen dabei die vom 


Wasser abhängigen Lebensräume und 


Arten. Wertvolle fachliche Unterstützung 


erhält das Stationsteam vom Projektbüro 


„KLuGe Dumme“ des NLWKN sowie von 


den BUND-Aktiven in Lüchow-Dannen-


berg. Denn schon das von der Kreisgruppe 


initiierte „Kräuterheu-Projekt“ in den Neun-


ziger Jahren hat in der Dummeniederung 


die Grundlage für eine gute Zusammenar-


beit zwischen Landwirtschaft, Wasser-


wirtschaft und Naturschutz gelegt. Die 


Ökologische Station konnte auf die erfolg-


reiche Arbeit der BUND-Kreisgruppe auf-


bauen, die sich seit der Mitte der Achtzi-


ger Jahre für Natur einsetzt.


FEUCHTGEBIETE GERETTET
Wertvolle naturnahe Feuchtgebiete 


konnte der BUND in großen Teilen durch 


Flächenankauf retten. Sie stehen in enger 


ökologischer Verbindung mit Flächen auf 


der sachsen-anhaltinischen Seite – eine 


wichtige Voraussetzung für ein gemein-


sames Arbeiten in der Region. Die drei 


letzten trockenen Jahre haben die negati-


ven Folgen der überdimensionierten Ent-


wässerung einmal mehr sichtbar ge-


macht. Nicht für den Naturschutz, auch 


für die Landwirtschaft ist daher ein zu-


kunftsorientiertes Wassermanagement 


von zentraler Bedeutung. Hier bringt der 


BUND seine Expertise ein.  


Die Quellbereiche in der Dumme-Niederung  
sind Lebensraum für Feuersalamander. 
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WIR HABEN  
ES SATT! 2021 
16. Januar 2021
www.wir-haben-es-satt.de   


JA!NUN FESTIVAL
23.-25. April in Springe 


WEITERE TERMINE:
www.bundjugend-niedersachsen.de


Das dritte Jahr in Folge können wir auf 


unseren Feldern und an den Bäumen se-


hen, dass die Klimakrise beginnt, die 


Welt vor unserer Haustür zu verändern. 


Ernteausfälle durch Trockenheit setzen 


auch in diesem Jahr viele Landwirt*in-


nen unter Druck. Zugleich sind sie nur 


ein erster Ausblick auf das, was auf uns 


zukommen wird, wenn wir nicht schnell 


handeln. 


Die derzeitige Landwirtschaftspolitik 


trägt noch immer dazu bei, die Klimakrise 


weiter anzuheizen: Intensive Landwirt-


schaft mit Großbetrieben, Monokulturen, 


hohem Pestizideinsatz und Massentier-


haltung wird strukturell und finanziell be-


günstigt. Wer nachhaltiger handeln und 


zu Klimagerechtigkeit und Artenvielfalt 


beitragen möchte, hat es schwer.


Immer mehr Menschen wird klar, dass 


es so nicht weitergehen kann. Das zeigt 


sich auch an der Artenschutz-Allianz in 


Niedersachsen. Bei dieser haben sich 


Landesregierung, Landwirtschafts- und 


Umweltverbände endlich an einen Tisch 


gesetzt und Vereinbarungen verhandelt, 


die nun zu Gesetzesänderungen werden 


sollen (siehe Seite 5). Wir als BUNDju-


gend Niedersachsen begrüßen das sehr, 


denn nur gemeinsam können wir die öko-


logische Transformation unserer Land-


wirtschaft angehen und gute Lösungen 


für alle finden!


MITEINANDER SPRECHEN
Der Niedersächsische Weg ist nicht nur 


ein Weg, um unsere bedrohte Artenvielfalt 


zu schützen, er motiviert auch uns als Ju-


gendverband zum Vernetzen: Anfang 


September haben sich daher die nieder-


sächsischen Landesvorstände der Land-


jugend und der BUNDjugend das erste 


Mal (online) beschnuppert. Nach einem 


kurzen Kennenlernen folgte ein intensiver 


Austausch über Motivationen und Ziele 


sowie Strukturen in den verschiedenen 


Jugendgruppen. Obwohl in Bezug auf Ar-


ten- und Naturschutz auch inhaltliche Dif-


ferenzen deutlich wurden, fanden wir  


neben der Unterstützung des Niedersäch-


sischen Weges viele weitere gemeinsame 


Anliegen: die bessere Vernetzung von 


Stadt und Land, Ernährungssicherheit, Le-


bensmittelwertschätzung sowie Klima-


schutz.


ERNÄHRUNGSSOUVERÄNI-
TÄT IN DER PRAXIS


In diesem Sommer haben wir zudem  


coronakonform an mehreren Wochenen-


den in der ökologischen Gemeinschafts-


gärtnerei Acker Pella e.V. bei Hannover 


selbst ausprobiert, wie nachhaltiger, von 


Agrarkonzernen unabhängiger Lebens-


mittelanbau mit der Förderung der Arten-


vielfalt verbunden werden kann: Gemüse 


torffrei anbauen, Kulturpflege, eigenes 


Saatgut gewinnen, Nisthilfen für Insekten 


und eine Totholzpyramide bauen - das 


waren nur einige Aufgaben bei unseren 


vielfältigen Arbeitseinsätzen. 


Eine enkeltaugliche Landwirtschaft ist 


möglich, doch sie muss auch politisch ge-


wollt und gefördert werden. Dafür werden 


wir am 16. Januar 2021 wieder bei der 


„Wir haben es satt“-Demo gemeinsam mit 


Landwirt*innen, Klimaaktivist*innen, Ver-


braucher*innen und vielen anderen auf 


die Straße gehen! Romina Ranke
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Das Klima schützen, die Natur bewahren, seltene Arten und 


wertvolle Lebensräume erhalten, Flüsse und Meere retten und 


sich für mehr Stadtnatur, nachhaltige Mobilität oder eine öko-


logische Wirtschaft und Landwirtschaft engagieren – wenn 


Sie sich für diese Ziele in Niedersachsen einsetzen möchten, 


dann kommen Sie doch in unsere BUND-Arbeitskreise.


 In den kommenden Monaten wird es um zentrale gesell-


schaftliche Herausforderungen gehen wie die Suche nach ei-


nem sicheren Endlager für Atommüll oder den Schutz der In-


sektenvielfalt durch eine Neuausrichtung der Landwirtschaft in 


Niedersachsen. Damit beschäftigen sich die 8 verschiedenen 


Arbeitskreise, die es im BUND Niedersachsen gibt: Atom, 


Greening der Wirtschaftspolitik, Klimaschutz & Energie, Land-


wirtschaft, Naturschutz, Verkehr, Wald und Wasser. Arten- und 


Naturschützer*innen aus Haupt- und Ehrenamt, Wissenschaft-


ler*innen, Studierende und Engagierte aller Altersklassen treffen 


sich hier im Dienst der Sache. Als Arbeitskreismitglied können 


Sie die niedersächsische Umweltpolitik mitgestalten, beraten 


den Landesvorstand und unterstützen unsere Projekte und 


Kampagnen mit Ihrem Engagement und Fachwissen. Neue Mit-


streiter*innen sind herzlich willkommen! 


UMWELTSCHUTZ MITGESTALTEN


TERMINE


Mi. 18.11. 


18:00 Uhr


Informationsveranstaltung zum  


LNG-Terminal


Schiffertorstraße 15, Stade


Mi. 16.12.


18:30 Uhr


Mitgliederversammlung BUND Region 


Hannover - neuer Termin!


Zukunftswerkstatt Ihmezentrum, Hannover 


Anmeldung erforderlich unter:


bund.hannover@bund.net


MEHR INFOS


Mehr Infos und weitere Termine: 


www.bund-niedersachsen.de/termine
i


MEHR INFOS


www.bund-niedersachsen.de/arbeitskreisei


GRÜNER ADVENTSKALENDER


Entdecken Sie mit dem BUND Niedersachsen Tag für Tag 
einen Öko-Tipp für eine grüne Advents- und Weihnachts-
zeit. Ab dem 1. Dezember unter instagram.com/bund.
niedersachsen.  
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Anlage

https://www.bmu.de/pressemitteilung/besserer-moorschutz-fuer-besseres-klima-und-mehr-artenvielfalt/
https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/oekologisch-bauen-renovieren-2021-leseprobe/
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Landesbüro Naturschutz Niedersachsen GbR, Wilhelmshavener Straße 14, 30167 Hannover   


 
 
Niedersächsisches Ministerium für Umwelt,  
Energie, Bauen und Klimaschutz 
Ref. 26 
Archivstraße 2 
30169 Hannover 


 


 
per E-Mail an: Landschaftsprogramm@mu.niedersachsen.de 


 


                      18.11.2020 


 
 
Neuaufstellung des Niedersächsischen Landschaftsprogramms (LaPro) 
Hier: Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung gem. §§ 41 und 42 UVPG 
i. V. m. § 2 Abs. 2 NUVPG 
Ihr Zeichen: 26 - 22402/00-0012 
 


 


Sehr geehrte Frau Frank, 


sehr geehrte Damen und Herren, 


 


das Landesbüro Naturschutz Niedersachsen GbR (LabüN) bedankt sich für die 


Übersendung der Unterlagen sowie die Möglichkeit der Stellungnahme. Im 


Namen seiner Gesellschafterverbände Bund für Umwelt und Naturschutz 


Deutschland (BUND) Landesverband Niedersachsen e.V., Landesverband Bür-


gerinitiativen Umweltschutz (LBU) Niedersachsen e.V., Naturschutzbund 


Deutschland (NABU) Landesverband Niedersachsen e.V. sowie Naturschutz-


verband Niedersachsen e. V. (NVN) gibt das LabüN zum Entwurf des Nieder-


sächsischen Landschaftsprogramms folgende Stellungnahme ab: 


Gesellschafterverbände: 


Landesverband Bürgerinitiativen 
Umweltschutz Niedersachsen e.V. 
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Vorbemerkung 


Die Vorlage eines Entwurfs für ein Niedersächsischen Landschaftsprogramm (LaPro) gut 30 Jahre 


nach Veröffentlichung des ersten Niedersächsischen Landschaftsprogramms 1989 kann nur nach-


drücklich begrüßt werden. Umfang und Inhalt des Programms müssen sich entsprechend der ge-


änderten Rechtslage und des zunehmend bedrohlicher gewordenen Zustands von Natur und 


Landschaft gegenüber dem Programm 1989 gravierend verändern. Vor allem die aufgrund der 


zunehmenden Intensität der Flächennutzungen anhaltenden bundesweiten Biodiversitätsverluste 


werden seit Jahrzehnten dokumentiert (SRU, BfN, EU u.a.), konnten bis zum heutigen Tag aber 


nicht aufgehalten, geschweige denn umgekehrt werden. 


In Niedersachsen ist das auch die Folge gravierender Versäumnisse des Landes im Naturschutz 


beispielsweise bei der Umsetzung der Europäischen Naturschutz-Richtlinien (Gebietssicherung, 


Erhaltungsziele, Management der Natura 2000-Gebiete), der unvertretbare späte Beginn und der 


zu lange Planungszeitraum seit der Beschlussfassung des Niedersächsischen Landtags zur Neuauf-


stellung des Landschaftsprogramms und die immer noch gravierenden Datenlücken. So sind ins-


besondere auch die Kenntnisse über die Vorkommen von Arten und Biotoptypen außerhalb der 


gemeldeten Natura 2000-Gebiete immer noch unzureichend, mit der Folge, dass auch die Pla-


nungsaussagen des Programms lückenhaft sein müssen. Dessen ungeachtet wurde vor wenigen 


Jahren das Landesraumordnungsprogramm (LROP) geändert, obwohl ein aktuelles Landschafts-


programm als die wesentliche Grundlage für die geforderte Berücksichtigung der Naturschutzbe-


lange nicht vorlag. Die jetzt in Vorbereitung befindliche erneute Änderung des LROP muss die 


Aussagen des neuen Landschaftsprogramms berücksichtigen. Leider ist zu befürchten, dass dies 


wegen der o.g. Defizite wieder nur unvollständig erfolgen wird. 


Zudem muss sichergestellt werden, dass das Landschaftsprogramm die Inhalte des Niedersächsi-


schen Weges, die in ihm aufzugreifen sind, und die aktuell laufende Änderung des NAGBNatSchG 


umfasst. Dies ist bisher nicht der Fall. 


Wir weisen darauf hin, dass im ersten Inhaltsverzeichnis (S. 4) sich unter Punkt 2.3 ein fehlerhaf-


tes Trennungszeichen findet. 
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1. Einführung 


1.1. Gesetzliche Grundlagen 


In Kapitel 1.1 (S. 14) wird sich auf die gesetzlichen Grundlagen zum Landschaftsprogramm (LaPro) 


bezogen. Das Programm soll nach § 9 Abs. 3 Nr. 3 BNatSchG auch die sich nach Maßgabe der Ziele 


ergebenden Konflikte enthalten. Dies ist eine nicht zu vernachlässigende Aufgabe des LaPro und 


muss entsprechend auch wörtlich im LaPro ergänzt werden. 


Außerdem wird dargestellt, dass bei der Aufstellung und Umsetzung des Landschaftsprogramms 


die Ziele der Raumordnung zu beachten und die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der 


Raumordnung zu berücksichtigen seien. Dies gelte insbesondere für Festlegungen des Landes-


Raumordnungsprogramms sowie der Regionalen Raumordnungsprogramme. Das LaPro hebelt 


seine eigenen naturschutzfachlichen Ziel- und Entwicklungsvorstellungen aus, wenn es ungeprüft 


die Vorgaben aus dem Landes-Raumordnungsprogramm sowie den Regionalen Raumordnungs-


programmen übernimmt. Zumindest in der SUP müssten die konkreten Konflikte angesprochen 


und Lösungen in Aussicht gestellt werden. 


1.3. Zielsetzung 


In Kapitel 1.3 (S. 17) wird die Aussage getroffen, dass „Über den Zustand von Natur und Land-


schaft in Niedersachsen können aufgrund der gegenwärtigen Datenlage nur teilweise Aussagen 


getroffen werden“. Ziel des Landschaftsprogramms ist es jedoch, eine aktuelle Aussage zu dem 


Zustand von Natur und Landschaft zu treffen. Es stellt sich hier deshalb die Frage warum nicht 


mehr eigene Erhebungen stattfanden oder bei den Unteren Naturschutzbehörden und Verbänden 


fehlende Informationen angefragt wurden. Die Frage nach zusätzlichen Erhebungen stellt sich 


insbesondere vor dem Hintergrund der langen Erarbeitungsdauer des LaPro-Entwurfs. 


Eine der Zielsetzungen des LaPro (S. 17) sei der jeweilige Abgleich mit den Umweltzielen anderer 


Fachverwaltungen und die Nutzung von Synergien. Es wird nicht genauer ausgeführt, wie eine 


solche Zusammenarbeit forciert werden und gelingen soll. Als eines von acht Zielsetzungen ist 


dies jedoch entsprechend ausführlich nachzutragen. 


Wir bekräftigen, dass alle relevanten und geeigneten Datensätze des Landschaftsprogramms zur 


allgemeinen Verfügung gestellt werden, um so dessen Nutzbarkeit und Umsetzung zu unterstüt-


zen (S. 17). 
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Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass die landesweite „Grüne Infrastruktur“ und der Biotopverbund 


oder auch die Fortentwicklung der Niedersächsischen Strategie zum Arten- und Biotopschutz und 


das Schließen von Kenntnislücken im Bereich des Zustands von Natur und Landschaft größeres 


Gewicht erhalten sollen. Es darf aber bezweifelt werden, dass für Eingriffe auf lokaler Ebene das 


Landschaftsprogramm eine Grundlage zur Vermeidung, Verminderung oder Beseitigung von Be-


einträchtigungen von Natur und Landschaft sowie zur Steuerung naturschutzrechtlicher Kompen-


sationsmaßnahmen beitragen kann. 


Im Text wird an keiner Stelle Bezug auf die Karte 6 „Ziele der Raumordnung mit besonderer Be-


deutung für das Zielkonzept und die Umsetzung“ genommen. Sie wird lediglich im Inhaltsver-


zeichnis in der Liste der „Karten als Beilage“ genannt. Wenn aber inhaltlich kein Bezug auf diese 


genommen wird, können in der SUP und im LaPro selbst auch keine Auswirkungen durch die 


raumordnerischen Belange auf das Landschaftsprogramm bzw. dessen Auswirkungen berücksich-


tigt werden. 


1.4. Aufbau und Planungsmethodik 


In diesem Kapitel folgt eine kleine Zusammenfassung des Aufbaus des Entwurfs. Es wurde sich 


dafür entschieden, das Schutzgut Fläche nicht extra zu betrachten, sondern im Zusammenhang 


mit dem Schutzgut Boden das Thema „Flächenversiegelung“ zu behandeln. Wir halten eine expli-


zite Benennung des Schutzgutes und extra Betrachtung jedoch für sinnvoll. Mindestens muss in 


diesem Kapitel bei der Aufzählung von Kapitel 3 das Schutzgut Fläche zusammen mit dem Schutz-


gut Boden genannt werden. 


 


2. Überblick über den Planungsraum 


2.1. Naturräumliche Gliederung 


Bezüglich der Niedersächsischen Nordseeküste und Marschen wird sich im Landschaftsprogramm 


zu stark auf den terrestrischen Bereich fokussiert. Hier werden in der Beschreibung die ständig 


wasserbedeckten, großflächigen Bereiche des Küstenmeeres nicht berücksichtigt, obwohl sie flä-


chenmäßig den größten Anteil in der Untereinheit 1.1 „Deutsche Bucht“ ausmachen. Dies sollte 


entsprechend im Landschaftsprogramm ergänzt werden. 
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2.2. Heutige potenziell natürliche Vegetation 


In der Textkarte 2.2-1 potenziell natürliche Vegetation ist die Farbgebung für den Küstenbereich 


nicht geeignet, da die Festland-Salzwiesen kaum sichtbar sind. Die Farbgebungen sind entspre-


chend anzupassen. 


Außerdem weisen wir darauf hin, dass durch aktive Renaturierungen nach tiefgreifenden mensch-


lichen Eingriffen der Vergangenheit eine durchaus andere Vegetationsentwicklung möglich ist 


(bspw. Gewässerrenaturierung, Moorentwicklung). Dies ist entsprechend mit in die textlichen 


Festsetzungen aufzunehmen. 


2.4. Historische und aktuelle Landnutzung 


Innerhalb der Textkarte 2.4-1 (S. 26) ist die Farbgebung für die Darstellung ungeeignet, da die 


alten kleineren Waldbereiche im Norden des Landes nicht gut erkennbar sind. Außerdem fehlt für 


die hellgrüne Signatur ein Eintrag in der Legende. Diese Angaben sind entsprechend anzupassen 


und zu ergänzen. 


2.4.1. Flächeninanspruchnahme 


Es wird ausgeführt (S. 28), dass sich heruntergerechnet auf Niedersachsen eine Zielvorgabe für 


2020 von nicht mehr als einem täglichen Flächenverbrauch von 3,6 ha für Siedlungs- und Ver-


kehrsflächen ergebe. Weiter heißt es, ein entsprechend quantifiziertes Ziel gebe es aktuell in Nie-


dersachsen nicht. In der Nachhaltigkeitsstrategie für Niedersachsen (2018) wird jedoch festgehal-


ten, dass sich basierend auf seinem Flächenanteil am Bundesgebiet ein Zielwert für 2030 von un-


ter 4 ha pro Tag Flächeninanspruchnahme ergibt. Dies kann als quantifiziertes Ziel gewertet wer-


den und ist entsprechend zu ergänzen. In jedem Fall sollte ergänzt werden, dass mit der aktuell 


laufenden Änderung des NAGBNatSchG in Folge der Vereinbarung zum Niedersächsischen Weg 


ein neuer § 1a aufgenommen wurde, dessen Absatz 1 vorsieht, dass die Neuversiegelung von 


Flächen landesweit bis zum Ablauf des Jahres 2030 auf unter 3 ha/Tag und bis zum Ablauf des 


Jahres 2050 zu beenden ist. 


Aufgrund der Wichtigkeit des Themas sollte erwähnt werden, dass es hier um eine Betrachtung 


des Schutzgutes Fläche geht. Dieses sollte auch später in der SUP betrachtet und bewertet wer-


den (siehe Anmerkungen zu Kapitel 6). 
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2.5. Unzerschnittene verkehrsarme Räume 


Eine Erhöhung des Verkehrsflächenanteils ist abzulehnen (S. 29). Deutschland und damit auch 


Niedersachsen verfügt bereits heute über eines der dichtesten Verkehrsnetze der Welt. Eine wei-


tere Erhöhung des Verkehrsflächenanteils wird insbesondere durch den Neubau von Bundesfern-


straßen zu einer weiteren Zerschneidung der letzten noch vorhandenen unzerschnittenen ver-


kehrsarmen Räume (UZVR) führen. Sehr deutlich wird dies am Beispiel des geplanten Neubaus der 


A 39 von Lüneburg nach Wolfsburg sowie der A 20. Die damit einhergehenden Zerschneidungsef-


fekte können, neben allen weiteren schädlichen Auswirkungen auf Natur und Umwelt, nicht ak-


zeptiert werden. Das LaPro muss in den Teilen Zielkonzept und Umsetzung der Grünen Infrastruk-


tur unbedingt konkrete Ziele und Umsetzungsmöglichkeiten formulieren, wie derartige Zer-


schneidungen und damit Vernichtung von UZVR ab sofort vermieden werden können.  


Auch der „Indikatorenbericht 2014 zur Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt“ der Bundes-


regierung (BT-Drs. 18/3995 vom 06.02.2015) stellt fest, dass Deutschland bereits über ein „gut 


ausgebautes Verkehrsnetz“ verfügt, „so dass der Schwerpunkt der Investitionen auf den Bereich 


der Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur gelegt wird“. Der Bericht stellt weiter fest, dass es 


„für den Schutz der biologischen Vielfalt (…) besonders wichtig [ist], dass Lebensraumnetzwerke 


nicht weiter zerschnitten und bestehende Zerschneidungen wieder aufgehoben werden“. 


Die Textkarte 2.5-1 zu UZVR (S. 29) sollte außerdem durch niedersächsische Flächen (Mindestgrö-


ße z.B. 50 km2) ergänzt werden1. Nur so werden Entwicklungsmöglichkeiten und auch Konflikt-


probleme wirklich sichtbar (z.B. im Bereich der Küstenautobahnplanung A 20). 


Bezüglich dem Bereich Meer und Küste in Verbindung mit dem Punkt 4.3.8  


In beiden Kapiteln geht es um das Thema Offenhaltung von nicht durch Infrastrukturen belastete 


großflächige Räume. Erneut spielt der marine Bereich keine Rolle, was naturschutzfachlich und im 


Hinblick auf die übergeordnete Zielsetzung der Bundesregierung zu diesem Thema in keiner Wei-


se zu rechtfertigen ist. Hier gibt es Seeschifffahrtstraßen und Wattfahrwasser als Verkehrswege 


sowie jede Menge Leitungstrassen, aber nach wie vor auch großflächige Bereiche im Küsten- und 


auch im Wattenmeer, die nicht durch Leitungen etc. belastet sind. Wir halten es für erforderlich, 


sich im Nds. LaPro mit der Frage der Offenhaltung, also der Freihaltung von Leitungen etc. im Küs-


ten- und Wattenmeer im Hinblick auf die Ausweisung von entsprechenden Gebieten zu befassen, 


                                                           


1
 siehe hierzu z. B.: „Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung (IÖR-Monitor)“ des Leibniz-Institut für ökologi-


sche Raumentwicklung e. V.; URL: https://www.ioer-monitor.de/  



https://www.ioer-monitor.de/
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zumal genau diese Gebiete unter Bezug auf Pkt. 4.4.10. als neue Wildnisgebiete im Nationalpark 


(dann natürlich als sog. Null-Nutzungszonen) ausgewiesen werden könnten. 


2.6. Schutzgebiete 


Die Angaben des aktuellen Stands zu den gemeldeten Natura 2000-Gebieten (S. 31) in Tab. 2.6.-1 


(„Stand 30.04.2019“) und der Legende („Stand 04/2020“) stimmen nicht überein. Ebenso stimmt 


die Angabe über den aktuellen Stand der Daten zu Naturdenkmalen in Niedersachsen nicht über-


ein (Tabelle: „31.12.2019“ [S. 32] und Karte: „04/2020“ [S. 35]). Es sind zwingend alle Daten (Ta-


bellen und Karten) auf den aktuellsten Stand zu bringen und entsprechend zu ergänzen und korri-


gieren. 


2.6.1. Verpflichtungen aus internationalen Richtlinien und Übereinkommen 


Die Unterlagen zum LaPro sollten die Tatsache enthalten, dass noch nicht alle FFH-Gebiete gesi-


chert sind und damit einhergehend auch die Angabe bis wann alle FFH-Gebiete gesichert sein 


werden. Die Angabe, dass eine Sicherung innerhalb von sechs Jahren erfolgen musste, ist über-


flüssig, da diese Frist längst abgelaufen ist. Auch ist nicht angegeben, bis wann die Management-


pläne für die Gebiete erstellt werden sollen. Nur anzugeben, dass Managementpläne erarbeitet 


werden, ist zu wenig. Deshalb müssen die zuvor genannten Angaben in den Unterlagen nachge-


tragen werden. 


2.6.2.  Schutzgebiete nach nationalem Recht 


Die Karte 2.6-2 (S. 34) der Schutzgebiete nach nationalem Recht sollte für eine bessere Lesbarkeit 


und einfachere Handhabung auch als Großkarte erscheinen. 


Des Weiteren stellt sich die Frage warum das vom LBEG angelegte Register zu den Geotopen nicht 


als Tabelle z.B. im Anhang gelistet ist. Dies ist entsprechend zu korrigieren.  


 


3. Gegenwärtiger Zustand von Natur und Landschaft 


In der Kapiteleinleitung sollte im Bereich „Daten“ die Vorgabe des Niedersächsischen Weges auf-


genommen werden, dass die Roten Listen alle fünf Jahre aktualisiert werden müssen. 
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3.1. Biologische Vielfalt (Karte 1) 


In Karte 1 fehlen einige Darstellungen von Schutzgebieten, Rastgebieten und wertvollen Berei-


chen für Brutvögel. In Anhang 1 dieser Stellungnahme sind dafür beispielhaft einige Gebiete des 


Landkreises Hameln-Pyrmont aufgezeigt, die in Karte 1 komplett fehlen. Die Aufzählung erhebt 


dabei nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass hier 


dringend nachgearbeitet werden muss. Es ist nicht akzeptabel, dass das neue LaPro nicht den 


aktuellen Stand ausgewiesener Schutzgebiete und wertvoller Bereiche für die Biologische Vielfalt 


enthält. 


Leda-Jümme-Niederung 


Wie auch in unserer Stellungnahme zum Scoping des LaPro fordern wir, die Leda-Jümme-


Niederung im Landkreis Leer als Vogelschutzgebiet in das neue LaPro mitaufzunehmen. Die Grün-


de der Notwendigkeit der Meldung als EU-Vogelschutzgebiet sind im Schreiben der Interessen-


gemeinschaft Breinermoor/ Backemoor (IGBB) vom 03.09.2018 an das MU dargelegt. Die IGBB 


zählte in der Brutsaison 2019 in der gesamten Leda-Jümme-Niederung 20 besetzte Storchenhors-


te und bei den gefährdeten Sumpfohreulen konnte eine neue erfolgreiche Brut bestätigt werden. 


Das Gebiet ist durch eine immer mehr intensivierte Landwirtschaft zunehmend Gefahren ausge-


setzt. Der Agrar- und der Investitionsdruck haben sich auf die Leda-Jümme-Niederung erhöht und 


die Vermaisung der Landschaft schreitet voran. In weiten Teilen des Hammrichs soll nach Erdöl 


gebohrt werden. 


Nachmeldevorschläge 


Im Rahmen der Neuaufstellung des LaPro wollen wir zusätzlich Meldevorschläge für EU-


Vogelschutzgebiete machen: 


Gebiet „Pinnekenberg“ 


Ein Vorschlag ist das Gebiet „Pinnekenberg“ zur Ergänzung des V19 und als Lückenschluss zwi-


schen V19 und dem Naturschutzgebiet (NSG) Rhumeaue. Das Gebiet befindet sich im nordöstli-


chen Landkreis Göttingens zwischen den Tälern von Hahle und Rhume sowie zwischen den Ort-


schaften Gieboldehausen, Wollershausen, Rollshausen, Obernfeld und Rüdershausen (siehe An-


hang 2 dieser Stellungnahme). Das Vorschlagsgebiet grenzt an das FFH-Gebiet 4228-331 „Sieber, 


Oder, Rhume“, das FFH-Gebiet 4426-301 „Seeanger, Retlake, Suhletal“ und das VSG DE4426-401 


„Unteres Eichsfeld“ (niedersächsisches Kernvorkommen Rotmilan und weitere empfindliche vom 


Aussterben bedrohte Arten). Zudem liegt das Gebiet teilweise innerhalb des LSG „Untereichsfeld“. 







 


Landesbüro Naturschutz Niedersachsen GbR  | Wilhelmshavener Straße 14  |  30167 Hannover 
Tel: 0511 / 84 86 73 8 -0  |  Fax: 0511 / 84 86 73 8 -9  |  E-Mail: info@labuen.de    
Internet: www.labuen.de 


Seite 9 von 49 


 


Östlich der Fläche befindet sich die Kreisstraße K107, dahinter schließt das Naturschutzgebiet 


Rhumeaue, Ellerniederung, Gillersheimer Bachtal an. 


Der Brutvogellebensraum (4427.1/8) weist gemäß Kartierung des NLWKN eine landesweite hohe 


Bedeutung als Brut- und Nahrungshabitat des Rotmilans auf. Das Gebiet liegt fast vollständig in-


nerhalb eines Dichtezentrums des Rotmilans, das sich von Seeburg (V19) über Rollshausen, 


Gieboldehausen, Wollershausen und Oberfeld bis Rüdershausen und Rhumspringe (NSG 


Rhumeaue) erstreckt. 


Für eine Unterschutzstellung des Gebietes spricht auch seine „Brückenfunktion“, da Rotmilane, 


die in den Hahleniederungen im Westen – teils innerhalb des V19 – brüten, das Gebiet überflie-


gen, um in der Rhumeaue zu jagen. Letztere gehört zum Naturschutzgebiet 


„Rhumeaue/Ellerniederung/Gillersheimer Bachtal“ (NSG BR 084). Sie ist Teil des FFH Gebiets 


DE4228-331 „Oder, Sieber, Rhume“. Darüber hinaus kommt dem Gebiet eine Bedeutung als „Zug-


konzentrationskorridor“ für Rotmilane zu: durch Telemetrie von Rotmilanen aus Sachsen-Anhalt 


wurde nachgewiesen, dass die Vögel den Harz als Landmarke nutzen. Ihre Zugrouten führen ins 


Winterquartier und zurück über das hier vorgeschlagene Gebiet. 


Auch für Fledermäuse ist das Gebiet ein wichtiger Lebensraum – 80 Prozent des gesamten Fle-


dermausinventares in Niedersachsen kommt am Pinnekenberg vor- und fällt damit in die Katego-


rie „landesweit besonders wertvolles Gebiet“. 


Im LaPro sollten alle Gebiete, die vom MU im Jahre 2017 als „geeignete Gebiete zur Nachmeldung 


als FFH-Gebiet“ vorgelegt wurden (siehe Anhang 3 dieser Stellungnahme), in ihrer Besonderheit 


dargestellt werden. 


Eine Nachmeldung aller Gebiete, deren Ausweisung noch nicht erfolgt ist, muss zeitnah umgesetzt 


werden. 


Weiterer Vorschlag des LBU 


Der LBU gibt als weiteren Vorschlag zur Nachmeldung das Gebiet „Bischhausen“ als Lückenschluss 


zwischen dem EU-Vogelschutzgebiet V19 in Niedersachsen und dem V11 in Thüringen an. Das 


Gebiet befindet sich südöstlich von Göttingen an der Landesgrenze zu Thüringen zwischen den 


Vogelschutzgebieten V19 und V11 (siehe Anhang 4 dieser Stellungnahme). Auf niedersächsischer 


Seite befindet sich eine erhebliche Lücke, die den Zusammenhang der beiden Gebiete unterbricht. 


Durch Telemetrie und Fotografie ist inzwischen hinreichend belegt, dass die Vögel den konkreten 


Raum als Nahrungshabitat nutzen, in nahegelegene Waldflächen brüten und intensive Flüge zwi-
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schen den beiden Vogelschutzgebieten durchführen. Über den Aspekt der Brutpopulation hinaus, 


befindet sich die „Lücke“ im Bereich des Zugkorridors Sachsen-Anhaltinischer Rotmilane auf dem 


Weg ins Winterquartier und zurück. Auch hierfür liegen ausreichende telemetrische Nachweise 


vor. Zudem wurden hier herbstliche Zwischenrastplätze mit bis zu 80 Rotmilanen beobachtet. 


3.1.1.  Rechtliche Grundlagen und Zielsetzung 


Hier müssen bei der Angabe der gesetzlich geschützten Biotope die nach dem Niedersächsischen 


Weg neu ins Gesetz aufzunehmenden Biotoptypen unbedingt aufgenommen werden. Dies sind 


die Biotoptypen mesophiles Grünland, sonstiges artenreiches Feucht- und Nassgrünland, Obst-


baumwiesen und Obstbaumweiden aus hochstämmigen Obstbäumen über 1,6 m Stammhöhe mit 


einer Fläche größer 2500 m². 


3.1.2.  Landesweite Bestandserfassungen 


Die in Textkarte 3.1-1 (S. 44) dargestellten Gebiete landesweiter Bedeutung für den Biotopschutz 


z.B. für den LK Göttingen beruhen laut Legende auf einer Kartierung von 2006. Ebenso verhält es 


sich für die Daten des Tierarten-Erfassungsprogramms. Diese stammen zu großen Teilen aus dem 


Jahr 2000 und teilweise jünger. Es ist nicht hinnehmbar, dass für eine Neuaufstellung des LaPro in 


2020 solch veraltete Daten verwendet werden. Diese sind dringend zu aktualisieren, ohne dabei 


den Fertigstellungsprozess des LaPro weiter zu verzögern. 


Auf Grundlage der „Prioritätenlisten der Arten und Lebensraum-/Biotoptypen mit besonderem 


Handlungsbedarf“ und „Vollzugshinweisen“ des NLWKN soll die Niedersächsische Strategie zum 


Arten- und Biotopschutz weiterentwickelt werden. Unserer Ansicht nach sollten diese Daten, Ziele 


und Erkenntnisse bereits in das neue LaPro aufgenommen werden, denn schon jetzt verschwin-


den regelmäßig seltene Arten. 


3.1.3. Biotope 


3.1.3.1. Binnengewässer und Auen 


Wir teilen nicht die Einschätzung, dass „traditionell genutzte Teiche“ zu den „Hot Spots“ der Ar-


tenvielfalt gehören (S. 50). Die traditionelle Nutzung lässt vermuten, dass dort eine Störung und 


oft auch Eutrophierung durch den Menschen stattfindet. Dies führt meistens zu einer Meidung 


des Gebiets durch viele, insbesondere empfindliche (meist konkurrenzschwache) und oligotra-


phente Arten. 







 


Landesbüro Naturschutz Niedersachsen GbR  | Wilhelmshavener Straße 14  |  30167 Hannover 
Tel: 0511 / 84 86 73 8 -0  |  Fax: 0511 / 84 86 73 8 -9  |  E-Mail: info@labuen.de    
Internet: www.labuen.de 


Seite 11 von 49 


 


Insbesondere Teiche in Fließgewässerauen, die der fischereilichen Nutzung dienen führen zu er-


heblichen Störungen und Beeinträchtigungen der Fließgewässerökologie. Besonders gravierend 


wirkt die stoßweise Zufuhr von nährstoffreichem und wärmerem Wasser aus Teichen in kühle 


schnellfließende kleine Fließgewässer (Heidebäche). 


Bei den Punkten zu den „Stressoren“ für die Biotope Binnengewässer und Auen (S. 50) sollten 


folgende Punkte zusätzlich mit aufgenommen werden: 


o Defizite in der Durchgängigkeit durch Querverbauungen, Staustufen und Kraftwerke 


o Klimawandelfolgen 


In der Tabelle 3.1-1 (S. 50) und der Textkarte 3.1-6 (S. 51) wird sich vor allem auf die FFH-LRT kon-


zentriert. Es haben jedoch auch andere Fließgewässer und ihre Auen eine hohe Bedeutung für 


den Naturschutz. Die ebenfalls erwähnte Programmkulisse „Aktionsprogramm Niedersächsische 


Gewässerlandschaften“ ist erheblich umfangreicher als die in der Textkarte 3.1-6 gezeigten Ge-


wässer. Die fehlenden Angaben sind entsprechend nachzutragen. 


Außerdem sind hier die kleinen natürlichen Stillgewässer stärker zu berücksichtigen (z.B. kleine 


Seen, Weiher, Tümpel sowie Quelltümpel/-Sümpfe). Die EU-Lebensraumtypen (LRT) 3110, 3130 


sind oft klein und deshalb durch Eutrophierung und Nutzungen stark gefährdet. In der Stader 


Geest sind der Wollingster See und der Wehdeler Silbersee Beispiele solcher relativ kleiner Seen 


(4 – 10 ha). Hinzu kommen die „Heideweiher“, welche nahezu zuflusslos sind und meistens eine 


schlechte Wassererneuerung besitzen. Hier sollten klare Zielvorstellungen formuliert und mitauf-


genommen werden, wie zum Beispiel die Schaffung von Pufferzonen (ohne landwirtschaftliche 


Intensivnutzung), Abstellen jeglicher fischereilicher Nutzungen (inkl. Angeln) in allen (potentiell) 


oligotrophen Gewässern und auch die Einschränkung von Freizeitnutzungen (Baden etc.). Oft 


könnten und konnten auch schon aufgelassene Sandgruben (o.ä.) in diesem Sinne entwickelt 


werden. Es ist nicht befriedigend, den genannten LRT schlechte Zukunftsaussichten zu bescheini-


gen (Tab. 3.1-3), zumal sie vom Aussterben stark bedrohte Arten wie das See-Brachsenkraut 


(Isoetes lacustris) oder die Wasser-Lobelie (Lobelia dortmanna) aufweisen. Im Wollingster See ist 


das Brachsenkraut seit 2004 erloschen, im Silbersee ist das letzte niedersächsische natürliche 


Vorkommen kurz vor dem Verschwinden. 
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3.1.3.2. Hoch- und Niedermoore 


Für den BUND geben wir hier folgende Stellungnahme ab: 


In den Unterlagen zum LaPro fehlen hinreichend klare Vorgaben für den Torfabbau angesichts der 


Klimaveränderung. Deshalb sollten keine Neugenehmigungen für Torfabbau mehr in bisher unbe-


rührten Mooren und in Mooren, wo der Abbau schon eingestellt war, erfolgen. Die Oxidation der 


Nieder- und Hochmoortorfe, die immerhin für 11 % aller THGs/a in Niedersachsen verantwortlich 


ist, muss schnellstmöglich reduziert werden, indem die Torfe zuallererst oberflächennah vernässt 


und vor Zersetzung geschützt werden. 


Für den NABU geben wir hier folgende Stellungnahme ab: 


In den Unterlagen zum LaPro fehlen hinreichend klare Vorgaben für den Torfabbau angesichts der 


Klimaveränderung. Deshalb sollten keine Neugenehmigungen für Torfabbau mehr in bisher unbe-


rührten Mooren erfolgen. Die Oxidation der Nieder- und Hochmoortorfe, die immerhin für 11 % 


aller THGs/a in Niedersachsen verantwortlich ist, muss schnellstmöglich reduziert werden, indem 


die Torfe zuallererst oberflächennah vernässt und vor Zersetzung geschützt werden. 


In geschädigten Mooren und Mooren im Grünlandbereich mit abnehmendem Torfkörper, darf ein 


Abbau nur unter Vorlage eines Gesamtkonzeptes erfolgen, das klimaneutrale Voraussetzungen 


garantiert und einem vertretbaren, nachhaltigen Schutz der Moorlandschaft gem. des NABU/ IVG-


Konzeptes absichert (siehe Anhang 5 dieser Stellungnahme). 


3.1.3.3. Heiden und Magerrasen 


Wie bei den Stillgewässern sind auch hier die (vielen) recht kleinen Biotope besonders gefährdet 


(z.B. alte Binnendünen-Reste, oft auch bäuerliche „Sandkuhlen“, Saumbiotope, alte Endmoränen-


reste). Beim Biotopverbund sollten diese Lebensstätten besonderes Gewicht bekommen, auch in 


Ackerfluren. Die Heiden und Magerrasen sind bei Pflege auch mit besonnten Offenflächen auszu-


statten, weil sie für viele Insektenarten und Reptilien hoch bedeutsam sind, aber auch für sog. 


Pionierpflanzen. 


3.1.3.4. Grünland 


Hier sollten ebenfalls die Vorgaben des Niedersächsischen Weges Eingang finden. Das betrifft: 


o die Passage „Grünlandumbruch auf erosionsgefährdeten Hängen, in Überschwemmungs-


gebieten, auf Standorten mit hohem Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten zu un-


terlassen. Diese Regelung stellt jedoch im juristischen Sinne keine Verbotsnorm, sondern 
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nur eine Obliegenheit dar und ist als solche nicht selbständig durchsetzbar.“ Nach dem 


Nds. Weg ist das für Niedersachsen verbindlich. 


o den Satz „Mesophiles Grünland gehört zu den „sonstigen naturnahen Flächen“ gemäß 


§ 22 Abs. 4 NAGBNatSchG“. Nach den Gesetzesänderungen des Nds. Weges gehört das 


mesophile Grünland zu den geschützten Biotopen in Niedersachsen. 


Darüber hinaus sollten die nach dem Niedersächsischen Weg zu verankernden weiteren Vereinba-


rungen zum Grünland, wie Bewirtschaftungsvorgaben, geänderter Ausgleich für die Landwirt-


schaft und Wiesenvogelschutz (dieser ggf. auch an anderer Stelle) eingebaut werden. 


Die Karte 3.1-9a stellt entlang und in den Auen kleinerer Flüsse oft das Dauer-Grünland unzu-


reichend und unzutreffend dar und öffnet somit womöglich die Tür für weitere Umbrüche. 


3.1.3.5. Acker/Landwirtschaft 


Der Satz „Seit einigen Jahrzehnten ist der frühere Artenreichtum zunehmend gefährdet“ (S. 61) ist 


eine starke Untertreibung. Es sollte heißen: „In den vergangenen Jahrzehnten ist der frühere Ar-


tenreichtum dramatisch zurückgegangen. Weiter fortschreitende Rückgänge sind zu befürchten.“ 


Wir wollen an dieser Stelle noch einmal die Darstellungen der Problematiken zum Thema Land-


wirtschaft im Entwurf unterstreichen. Der sich vollziehende Landnutzungswandel, insbesondere 


Nutzungsänderungen und Nutzungsintensivierungen (hoher Dünger- und Pestizideinsatz, enge 


Fruchtfolgen, fehlende Brachephasen, Grünlandumbruch, Zusammenlegung von Schlägen unter 


Verlust von Saumbiotopen (Rainen) etc.) sowie die Nähr- und Schadstoffbelastung terrestrischer 


und aquatischer Ökosysteme durch landwirtschaftliche Wirtschaftsweisen und mangelhafte Bio-


toppflege stellen aktuell mit die größten Gefährdungen der biologischen Vielfalt in unterschiedli-


chen Landschaftsräumen (Moor, Heiden und Magerrasen, Offenlandschaften) dar. Darüber hinaus 


verändert die Intensivierung der Landwirtschaft das dörfliche Erscheinungsbild, z. B. durch den 


Verlust dörflicher Ruderalfluren oder auch anderer Bauformen. Außerdem gehen von der Land-


wirtschaft erhebliche Auswirkungen auf den Klimahaushalt aus. 


Zielkonzept 


Hinsichtlich der im Entwurf des Landschaftsprogramms formulierten Ziele geht es in Bezug auf die 


Landwirtschaft u.a. darum,  


o den Anteil naturschutzfachlich bedeutsamer Flächen in intensiv genutzten Gebieten zu 


erhöhen (bspw. S. 164) 
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o landschaftsprägende Elemente und Strukturen (z.B. Säume/Raine, Obstwiesen u. a. ex-


tensiv genutzte Flächen) in landwirtschaftliche Flächen zu integrieren, d.h. diese in land-


wirtschaftliche genutzten Bereichen zu erhalten und zu entwickeln (S. 168) 


o in Schwerpunkträumen für die landschaftsgebundene Erholung die visuellen und geruchli-


chen Beeinträchtigungen durch die intensive Landwirtschaft mit Massentierhaltung zu re-


duzieren (S. 165). 


Diese Ziele haben quasi „Tradition“, d.h. sie werden seit Jahren verfolgt, ohne dass bislang ein 


nennenswerter Schritt in Richtung der Erreichung dieser Ziele getan wäre. Dies liegt in starkem 


Maße darin begründet, dass diese Ziele nur „mit“ oder „durch“ die Landwirtschaft erreicht wer-


den können, bei dieser aber bislang ein eigenständiges Interesse an der Verfolgung dieser Ziele 


fehlt. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, ob es entsprechende Instrumente gibt, die 


zielgerichtet wirken (s.u.). Der im Mai 2020 beschlossene „Niedersächsische Weg“ kann in diesem 


Zusammenhang als Schritt in die richtige Richtung gesehen werden, um auch den im Entwurf des 


Landschaftsprogramms formulierten Zielen breitere Akzeptanz zu verschaffen. 


Maßnahmenkonzept (Umsetzung) 


Angesichts der im Entwurf des Landschaftsprogramms herausgestellten erheblichen Wirkungen 


der Landwirtschaft auf die Qualität von Landschaft, Naturhaushalt und Biodiversität in Nieder-


sachsen wäre zu erwarten, dass auch entsprechende vielfältige Aktionen und zielgerichtete Maß-


nahmen umrissen werden. Die im Entwurf des Landschaftsprogramms in Bezug auf die Landwirt-


schaft angesprochenen Maßnahmen betreffen insbesondere folgende Bereiche: 


o Finanzielle Anreize: zur Verbesserung der Akzeptanz durch die landwirtschaftlichen Be-


triebe sollen Angebote (AUM, Vertragsnaturschutz etc.) mit attraktiveren Förderprämien 


ausgestattet werden 


o Gebietsbetreuung und Kooperation: Verbesserung der Zusammenarbeit mit den landwirt-


schaftlichen Betrieben, verstärkte Vor-Ort Beratung zu Pflege und Förderprogrammen, 


Etablierung von Einrichtungen wie Naturschutzstationen und Landschaftspflegeverbänden 


in Schwerpunkträumen und in weiteren Gebieten 


o Beratung und Fortbildung: verstärkte Information der landwirtschaftlichen Betriebe bspw. 


zu freiwilligen Agrarumweltmaßnahmen sowie Fortbildung der Berater, so dass eine Ak-


zeptanz gegenüber notwendigen Maßnahmen auf geeigneten Flächen gewährleistet wer-


den kann. 
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Diese Maßnahmenbereiche sind etabliert und können bei weiterer Beachtung und Intensivierung 


sicherlich zu positiven Entwicklungen beitragen. Auf eine bedeutende Einschränkung der Wirk-


samkeit dieser Ansätze wird allerdings am Rande im Entwurf des Landschaftsprogramms hinge-


wiesen: „In manchen Regionen fehlen landwirtschaftliche Betriebe, die die angepasste Nutzung 


(…) in das Betriebskonzept integrieren können“ (S. 55). D.h. die erhoffte steuernde Wirkung der 


landwirtschaftlichen Förderung (S. 240) ist nicht nur vom Wissen der Landwirt*innen (Beratung) 


und der Höhe der Flächenförderung (finanzieller Anreiz) abhängig, sondern von den jeweiligen 


Betriebskonzepten. Angesichts des wachsenden Flächendrucks und permanent steigender Pacht- 


und Bodenpreise ist es daher fraglich, ob bisherige Angebotsformen bspw. von AUM geeignet 


sind, deutlich mehr Nachfrage bei Landwirt*innen zu erzielen. 


Gefragt wären daher neue oder weitere Ansätze, die von Betriebskonzepten ausgehen. Als ein 


wichtiges Betriebskonzept kann der ökologische Landbau angesehen werden. Andere Vorschläge 


gehen schon seit Jahren in die Richtung der Etablierung eines „Biodiversitätswirtes“. D.h. hier 


wäre die Maßgabe, ein passgerechtes und tragfähiges Betriebskonzept für ein Wirtschaften auf 


Basis der zweiten Säule zu ermöglichen. Seitens des BUND LV Niedersachsen können hier erhebli-


che Erfahrungen mit dem Projekt „Hof Wendbüdel“ aufgezeigt werden. Daran anknüpfend sollte 


ein Netz von „Naturwirtschaftshöfen“ in Kooperation mit der Landwirtschaft entwickelt werden. 


Schließlich muss auch das Land Niedersachsen mit seinen Domänenflächen eine Vorreiterrolle 


einnehmen. 


3.1.3.6. Fels- und Gesteinsbiotope 


Natürliche Höhlen und naturnahe Stollen (S. 62) finden sich nicht nur vereinzelt in den Kalk- und 


nur sehr selten in den Silikatgebirgen Niedersachsens, wie im Entwurf formuliert. Das gesamte 


Land Niedersachsen weist derzeit 641 dokumentierte natürliche Höhlen und ungezählte naturna-


he Stollen auf (siehe Tabelle 1). Naturhöhlen besitzen ihren Verbreitungsschwerpunkt im Leine-


Weser-Bergland (hier insbesondere im Korallenoolith) und in den devonischen Kalkriffen des Har-


zes sowie an den Harzrändern mit Schwerpunkt am südlichen Harzrand. Sie sind oft mit dem Vor-


kommen von Erdfällen verbunden. Die Fauna der Höhlen ist nicht auf Fledermäuse und Spinnen 


beschränkt, sondern umfasst auch Arten wie Niphargus schellenbergi, Androniscus dentiger, Proa-


sellus cavaticus, Limonia nubeculosa oder Speolepta leptogaster sowie zahlreiche Mikroorganis-


men.  
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Tabelle 1: Verteilung natürlicher Höhlen nach Landkreisen (Quelle: Arbeitsgemeinschaft für Karstkunde Harz e.V. im 


Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V.) 


 


Naturnahe Stollen sind also wesentlich weiter verbreitet und kommen nicht nur im niedersächsi-


schen Mittelgebirge und auch nicht nur in den ehemaligen Bergbaugebieten vor, sondern auch in 


den anderen Naturregionen. Es ist dringend angezeigt, dass auch sie katastermäßig erfasst und 


dann erforderlichenfalls geschützt werden. 


Ganz besonders gilt für den überwiegenden Teil der natürlichen Höhlen und der naturnahen Stol-


len, dass sie eine herausragende Bedeutung als Winterquartiere für felsüberwinternde Fleder-


mäuse aus einem weiten Umkreis haben. Der Harz stellt nachweislich diverser Markierungsergeb-


nisse einen Winterquartierraum für felsüberwinternde Fledermäuse aus einem Umkreis von mind. 


300 km dar. Dies gilt ganz besondere vom Harz aus gesehen nach Norden und Nordosten, da hier 


andere Winterquartiermöglichkeiten geologisch bedingt sehr selten sind. Dieser besonderen und 


weit über die Region hinausgehenden Bedeutung ist durch den Erhalt der natürlichen Höhlen und 


naturnahen Stollen Rechnung zu tragen.  


Höhlen sind nicht nur als Biotope anzusehen, sondern auch als Geotope und Zeitarchive. Einige 


Höhlen in Niedersachsen enthalten seltene Sinterformationen. Aus dem Süntel wurden erstmals 


für Deutschland Nachweise von biogenen Sintern (Pool-Fingers) und Folia beschrieben. Oftmals 
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stellen sie den direkten Zugang zum Grundwasserkörper dar und beeinflussen damit nicht uner-


heblich die Grundwasserqualität sowie die Abflussgeschwindigkeiten. 


Immer wieder werden Naturhöhlen durch den Gesteinsabbau im Leine- und Weserbergland und 


im sowie am Harz aufgeschlossen, aber oft nicht von allen verantwortlichen Betrieben dokumen-


tiert und gemeldet, trotz des mittlerweile bundesweiten Schutzes (§ 39 BNatSchG). 


3.1.3.7. Wälder 


Auch in diesem Kapitel fehlt der Bezug zum Niedersächsischen Weg, also zu den Vorgaben des 


LÖWE-Programms, das bei den Landesforsten naturschutzkonforme Bewirtschaftung vorgibt und 


jetzt auch Teil der Überarbeitung des NAGBNatSchG ist. Diese Vorgaben müssen in das neue La-


Pro eingearbeitet werden. 


Eine weitere Inanspruchnahme von alten naturnahen Wäldern – insbesondere natürlichen Bu-


chenwäldern – als Friedwald oder Ruhewald sollte ausgeschlossen werden, da diese Nutzung 


schleichend zu einer gravierenden Verschlechterung der ökologischen Stabilität dieser Wälder 


führt. 


3.1.3.8. Meer und Meeresküsten 


Es wird u.a. der Wert der Großästuarien betont, aber nicht auf die vielerorts kaum noch vorhan-


denen „Kleinästuarien“ (im Bereich von Salzwiesen und kleineren Süßwasserzuflüssen über Siele) 


hingewiesen. Es sind Möglichkeiten aufzuführen, wie solche Kleinästuarien wiederhergestellt und 


entwickelt werden können. 


3.1.3.10. Wildnisgebiete 


In diesem Abschnitt fehlt das nach dem Nds. Weg einzurichtende 1000 ha Wildnisgebiet im 


Solling. 


3.1.4. Pflanzen und Pilze 


3.1.4.1. Farn- und Blütenpflanzen 


Der Satz „Zielarten des Pflanzenartenschutzes sind nur die wildlebenden Pflanzenarten und zwar 


indigene Arten und Archäophyten“ ist in der zweiten (interpretierenden) Hälfte falsch. Er ent-


spricht nicht den Vorgaben des BNatSchG in § 1 Abs. 2: „Zur dauerhaften Sicherung der biologi-


schen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere 1. lebensfähige 


Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten und 
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der Austausch zwischen den Populationen sowie Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu 


ermöglichen (…)“. Das schließt alle Arten mit ein und unterscheidet nicht nach der Herkunft. Das 


BNatSchG gibt immer nur „wildlebende Arten“ an und schließt damit nicht nur indigene Arten und 


Archäophyten, sondern auch alle anderen wildlebenden Arten und damit auch Neophyten oder 


Neozoen mit ein – sofern sie nicht invasiv sind. Dies ist damit von der Problematik invasiver Neo-


phyten (§ 40) zu trennen. Die Aussage gilt auch für § 7 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG. 


3.1.5.  Tiere 


3.1.5.1. Säugetiere 


Bei den Angaben für die Nagetiere fehlen unserer Ansicht nach die Gefährdungsursachen im Wald 


und am Waldrand. Dies sollte in den Unterlagen korrigiert werden.  


Ebenso fehlen bei den heimischen Raubtierarten die wichtigen Gefährdungsursachen wie der 


Lebensraumverlust/ Habitatverlust durch intensive Bewirtschaftung, dadurch fehlen auch die 


Versteckmöglichkeiten zur Jungtieraufzucht. Des Weiteren ist die Verarmung der landschaftlichen 


Strukturvielfalt eine weitere Gefährdungsursache.  


3.1.5.5. Fische 


In der Unterlage heißt es „(…) werden seit einigen Jahren Anstrengungen unternommen, Wander-


hindernisse rückzubauen und wichtige Fließgewässer wieder für die Fischfauna durchgängig zu 


machen“. In Niedersachsen gibt es bis jetzt jedoch keinen nennenswerten Erfolg bei der Verbesse-


rung der Durchgängigkeit.  


Auf folgendes Problem ist hinzuweisen: Von ca. 280 in Betrieb befindlichen Wasserkraftanlagen in 


Niedersachsen liegen ca. 178 an Fisch-Wanderrouten bzw. Laich- und Aufwuchsgewässern. Viele 


kleine Wasserkraftanlagen an neuralgischen Stellen zu FFH-Schutzgebieten sind in Privathand. In 


Niedersachsen besteht ein Vollzugsdefizit bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung 


der ökologischen Durchgängigkeit an Standorten mit aktiver Wasserkraftnutzung in Privatbesitz. 


Dies liegt begründet in einem sich „im Kreis drehenden“ gegenseitigen Zuständigkeitsverweisen 


zwischen Land und unteren Wasserbehörden und fehlenden Vollzugsregelungen für den Umgang 


mit der Frage der Kostenträgerschaft für Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit an 


privaten Wasserkraftanlagen, die zur Stromerzeugung genutzt werden. Einschlägig für die hier 


angesprochene Fragestellung ist § 34 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG):  


„Durchgängigkeit oberirdischer Gewässer  
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(2) Entsprechen vorhandene Stauanlagen nicht den Anforderungen nach Absatz 1, so hat 


die zuständige Behörde die Anordnungen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit zu 


treffen, die erforderlich sind, um die Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 


zu erreichen.“ 


Gemäß WHG liegt die Zuständigkeit bei den Ländern; die hoheitlichen Aufgaben sind gem. Zu-


ständigkeits-VO den Unteren Wasserbehörden zugewiesen. Niedersachsen stellt Fördermittel in 


Höhe von 90 % zum Umbau einer Stauanlage bereit, jedoch nicht sofern Strom erzeugt wird. Dies 


liegt darin begründet, dass Niedersachsen - argumentierend mit dem Haushaltsrecht - keine För-


dermittel zur Verfügung stellt, wenn an diesen Standorten Privateigentümer mit der Wasserkraft 


Strom erzeugen. Die Eigentümer sind demgegenüber nicht bereit oder in der Lage, die Kosten für 


die Ertüchtigung ihrer Anlagen aufzubringen. Die unteren Wasserbehörden ergreifen auch nicht 


die ihnen zustehenden Möglichkeiten der Anordnung von Maßnahmen bzw. des Entzugs von 


Wasserrechten. Die unteren Behörden argumentieren, dass die Maßnahmen finanziell nicht um-


setzbar seien, eine diesbezügliche Anordnung für die Betreiber nicht zumutbar wären und ggf. 


Entschädigungspflicht bei eigentumsgleichen Altrechten auftreten würden. Die unteren Behörden 


erwarten vom MU umsetzbare Entscheidungsvorschläge zum weiteren Vorgehen und die Zusage 


einer 100%igen Finanzierung. Um den „gordischen Knoten“ zu durchschlagen, bedarf es in Nie-


dersachsen dringend einer Klärung, wie und wann den gesetzlichen Verpflichtungen der § 34 


Abs. 2 und § 35 Abs. 2 WHG entsprochen werden kann und wie ggf. den Staurechtsinha-


bern/Wasserkraftbetreibern eine Belastung jenseits der Zumutbarkeit durch öffentliche Förde-


rung erspart werden kann. Zu fordern wären vor allem die Fördermittelbereitstellung für Durch-


gängigkeitsmaßnahmen an privaten Wasserkraftanlagen sowie die Anlage eines Fonds für den 


Rückkauf von Anlagen oder Wasserrechten. 


3.1.5.6. Wirbellose 


In der Unterlage heißt es, dass „die folgende Betrachtung der Wirbellosengruppen und die Rei-


henfolge der Unterkapitel folgen der Relevanz der Gruppen für die FFH-Richtlinie“. Die Sortierung 


nach Relevanz (Häufigkeit, Verbreitung/Seltenheit der Arten in Nds.) nach der FFH-Richtlinie er-


schließt sich nicht. Zudem wurden die für Niedersachsen relevanten Beiträge für die Umsetzung 


des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (z.B. Vollzugshinweise für Arten und Lebens-


raumtypen der Niedersächsischen Strategie zum Arten- und Biotopschutz) nicht berücksichtigt.  
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Die Ausführung der Artengruppen umfasst weitgehend eine Zusammenfassung der niedersächsi-


schen Roten Listen. Artengruppen in den Insekten-Ordnungen, welche nicht in der Roten Liste 


aufgeführt sind, wie z.B. Bienen, Sand- und Wegwespen, welche sehr gute Indikatoren für natur-


nahe Offenlandschaften sind, finden keine weitere Berücksichtigung. Dies ist zu ergänzen. 


3.1.5.6.3. Libellen 


„Auch die Umsetzung des Niedersächsischen Moorschutzprogramms und des Programms Nieder-


sächsische Moorlandschaften wird zu einer Verbesserung der Situation fuhren, weil in den nächs-


ten Jahren die Genehmigung zum Torfabbau für viele Moorflachen erlischt und diese Flachen 


dann wieder vernässt werden.“ 


Die Prognose erscheint nicht ausreichend schlüssig. Aufgrund des Klimawandels ist die erfolgrei-


che Wiedervernässung nicht gesichert. Da es sich in Mooren zudem um seltene Spezialisten han-


delt, ist die automatische Verbesserung der Populationszahlen offen. 


Außerdem fehlen die Hinweise auf das Erscheinungsdatum von Roten Listen. Die der Libellen bei-


spielsweise ist von 2007 – Erfassungsgrundlage sind die Jahre davor. 


3.1.5.6.6. Weitere Wirbellose (Beispiele) 


Für ausgewählte FFH-Lebensraumtypen werden weitere Arten zur Bewertung des Erhaltungszu-


standes genannt (z.B. FFH-LRT 4030 Trockene Heiden: Andrena angustior, Andrena argentata, 


Andrena fuscipes, Bombus jonellus, Colletes succinctus, Epeolus cruciger, Megachile maritima, 


Megachile analis, Nomada rufipes, Lasioglossum prasinum, Lasioglossum quadrinotatulum, Lasio-


glossum sexmaculatum – z.T. ungefährdete Arten, z.T. nach RL Nds. und RL D in den Gefährdungs-


kategorien enthalten). Diese Arten sollten als wertgebend für Lebensräume, für die Niedersach-


sen eine besondere Verantwortung hat, im Landschaftsprogramm berücksichtigt werden. 


Auch hier fehlen die Hinweise auf das Erscheinungsdatum der Roten Listen. Die der Heuschrecken 


ist von 2008.  


In der Unterlage heißt es, dass „die Zweiflügler (Fliegen und Mücken) mit rund 3000 Arten eine 


große Gruppe sind. Über sie ist insgesamt sehr wenig bekannt“. Hier sei der Hinweis gegeben, dass 


die Veröffentlichung von Wolff, Gebel, Geller-Grimm über „die Raubfliegen Deutschlands“ 2018 


zu den wenigen aktuellen Erfassungen gehört und hier durchaus verwendbare Daten vorliegen. In 


der Gruppe der Zweiflügler eine rühmliche Ausnahme, aus der sich durchaus Schutzmaßnahmen 
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ableiten lassen. Die Aussagen zu den Hautflüglern, Wildbienen etc. sind unzureichend und der 


aktuellen Gefährdungslage nicht angemessen und müssen ergänzt werden. 


3.2. Boden (Karte 2) 


Zur Erreichung der allgemeinen Ziele ist es erforderlich die Vorkommen schutzwürdiger Böden 


flächenscharf zu identifizieren und die Flächeninanspruchnahme zu reduzieren und/oder diese 


verstärkt wegzulenken von Böden mit besonderen Werten. Des Weiteren sollte die Verdichtungs-


gefährdung der Böden durch schonendes Be- und Überfahren im Rahmen der forst- und landwirt-


schaftlichen Nutzung reduziert werden. Ebenso ist das Befahren von Böden in Wäldern zu mini-


mieren. Eine Bodenstrukturzerstörung durch flächige Bodenbearbeitung oder Mulchen des Hu-


mushorizontes von Waldböden ist zu vermeiden.  


Dem Anhang 6 dieser Stellungnahme können Sie verschiedene Anmerkungen zu Karte 2 zum 


Schutzgut Boden am Beispiel des LK Hameln-Pyrmont entnehmen. 


3.2.2.3.1. Böden mit hoher naturgeschichtlicher Bedeutung 


Böden mit besonderen naturgeschichtlichen Merkmalen bilden Strukturen und Prozesse der Na-


turgeschichte in besonderer Art und Weise ab und archivieren so einen hohen Informationsgehalt 


über diese Prozesse. Ergänzend sollten in die Auflistung auf S. 92 „Erdfälle mit Archivfunktion“ 


aufgenommen werden.  


3.2.4.  Bodendauerbeobachtungsstellen 


In diesem Kapitel sollte auf folgendes Defizit hingewiesen werden: Die (langfristige) Veränderung 


des Bodenhumusgehaltes spielt bei der Bodendauerbeobachtung keine oder eine nur selten un-


tersuchte Rolle. Dabei ist der Bodenhumusgehalt entscheidend für die Besiedlungsvielfalt und die 


Retentionsfunktion der Böden (Wasser, Nähr- und Schadstoffe sowie Kohlenstoff) und damit für 


den Hochwasserschutz, die Wasserversorgung der Vegetation (inklusive Acker, Grünland und 


Wald). Er trägt damit zur Abmilderung von Klimawandelfolgen bei, sowie über seine Kohlen-


stoffspeicherfunktion für die Minderung (Humusanreicherung) oder Steigerung (Kohlenstofffrei-


setzung) der Treibhausgase. Das betrifft nicht nur die organischen Böden, sondern alle, vor allem 


landwirtschaftlich genutzte Böden. 
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3.3. Wasser (Karte 2) 


Die Textkarte 3.3-2 „Strukturgüte der Fließgewässer“ (S. 113) bezieht sich scheinbar nur auf die 


Prioritätsgewässer der EU-WRRL und nicht auf anderweitige EU-WRRL Gewässer (EU-


Gewässernetz) oder Gewässer II. Ordnung. Gemäß WRRL müssen alle Gewässer erfasst werden.  


Dem Anhang 6 dieser Stellungnahme können Sie verschiedene Anmerkungen zu Karte 2 zum 


Schutzgut Wasser im LK Hameln-Pyrmont entnehmen. 


3.4. Klima und Luft 


3.4.2.  Klimawandel und mögliche Auswirkungen auf den Naturhaushalt  


Die bisherigen Klimaveränderungen werden, ebenso wie das gegenwärtige Klima und die regiona-


len Klimaprojektionen bis 2100 lediglich auf Landesebene, jedoch nicht weiter untergliedert dar-


gestellt. Da sich die naturräumlichen Voraussetzungen in Niedersachsen jedoch teils sehr stark 


unterscheiden – dies wird beispielsweise für den Harz auch in Kap. 3.4.2.1 so angeführt – sollten 


auch die Darstellung der Auswirkungen weiter differenziert werden. Zum Beispiel könnte hierzu 


die in der Klimawirkungsstudie Niedersachsen2 getroffene Unterteilung in fünf Teilregionen ge-


nutzt werden (vgl. Abbildung 2-5 der Klimawirkungsstudie). 


3.4.2.4. Auswirkungen des Klimawandels auf den Naturhaushalt 


Wie bereits oben ausgeführt, wäre auch hier eine konkretere Formulierung der Auswirkungen auf 


den Naturhaushalt wünschenswert. Zumindest für jene Bereiche, für die bereits konkreter Daten 


vorliegen, sollten konkretere Aussagen getroffen werden. Die nun vorgenommene Auflistung 


potenzieller Auswirkungen in Tab. 3.4-2 mutet äußerst allgemein an und lässt nicht einmal an-


satzweise einen konkreten Bezug zu Niedersachsen erkennen. Hier sollte mindestens angeführt 


werden, in welchen Regionen verstärkt mit welchen Auswirkungen zu rechnen ist. Dies ließe sich 


zumindest für einige der potenziellen Auswirkungen allein anhand der naturräumlichen Ausstat-


tung ableiten.  


Der Beitrag der Moore zum Klimaschutz sollte differenzierter beschrieben werden, z.B. nach den 


Kategorien: Landwirtschaft auf Torf und Torfabbau. Ein Hinweis auf die Handtorfstichmoore fehlt 


völlig, dabei könnten diese ihre Kohlenstoff-Senken-Funktion am schnellsten zurückerhalten, weil 


                                                           


2
 Klimakompetenznetzwerk Niedersachsen (2019): Klimawirkungsstudie Niedersachsen – Wissenschaftlicher Hinter-


grundbericht. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz. URL: 
https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/klima/klimawirkungsstudie-niedersachsen-176873.html.  



https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/klima/klimawirkungsstudie-niedersachsen-176873.html
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de facto keine relevanten Nutzungsansprüche auf diesen Flächen liegen. Torf als Hausbrand ist 


passé. 


3.4.3.  Beitrag von NuL zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels 


3.4.3.1. Beitrag zum Klimaschutz  


Zwar wird die hohe Bedeutung des Erhalts kohlenstoffreicher Böden, insbesondere Hoch- und 


Niedermoore, dargestellt. Mit der Darstellung der Bedeutung darf es jedoch nicht sein Bewenden 


haben. Als moorreichstes Bundesland hat Niedersachsen eine besondere Verantwortung, gerade 


auch diese Lebensräume vor klimaschädlichen Veränderungen zu schützen. Aktuell sind jedoch 


weit über 90 % der niedersächsischen Moore durch intensive Nutzung stark beeinträchtigt, 


wodurch erhebliche Mengen Treibhausgase freigesetzt werden. Der Erhalt kohlenstoffreicher 


Böden als natürliche Speicher für klimarelevante Stoffe kann daher nur einen konsequenten 


Stopp des Torfabbaus bedeuten. Die Vermehrung kohlenstoffreicher Böden als natürliche Spei-


cher für klimarelevante Stoffe bedeutet die konsequente und umfangreiche Wiedervernässung 


und Renaturierung von Mooren sowie eine klimaverträgliche Bewirtschaftung von Moorböden 


und anderen Böden mit besonderer Klimaschutzfunktion. Dazu gehört insbesondere auch die 


Nutzung kohlenstoffreicher Böden als Grünland und nicht länger als Ackerland. Um Einschränkun-


gen für die Landwirtschaft auszugleichen, sind ausreichend Landesmittel erforderlich. Dieser 


Handlungsbedarf muss Eingang in die Zielstellungen und Umsetzungskonzepte des LaPro finden.  


Eingang in die Zielstellungen und Umsetzungskonzepte des LaPro muss auch die Vermeidung – 


wenn nicht das Verbot – des Überbauens kohlenstoffreicher Böden finden. Als besonders gravie-


rendes Beispiel dieses Konflikts, der sich aus den Vorgaben (Ziele, Grundsätze und sonstige Vor-


gaben) der Raumordnung ergibt, die ja bei der Aufstellung und Umsetzung des Landschaftspro-


gramms zu berücksichtigen sind, sei hier das Vorranggebiet Autobahn (hier A 20) aufgeführt. Rund 


80 % der geplanten A 20 führen durch Moorgebiete oder organische Marsch. Diese Böden sind 


Kohlenstoffspeicher und in der Lage zusätzlich CO2 zu binden. Dieses Potenzial der CO2-Senke 


würde durch den Bau zubetoniert und dem verstärkten oxidativen Abbau ausgesetzt. Auch der 


Bau selbst würde in großem Umfang klimaschädliche Gase freisetzen: Allein für die ersten beiden 


der 11 Abschnitte in Niedersachsen würden nach Angaben der Planungsbehörde 1,8 Millionen m³ 


Torf ausgehoben und somit rund 450.000 Tonnen klimaschädliches CO2 freigesetzt, ohne dass 


dort auch nur ein Auto gefahren wäre. 
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3.4.3.2. Beitrag zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels 


Im übergeordneten Ziel „Erhöhung der Resilienz der niedersächsischen Ökosysteme durch die 


Entwicklung naturnäherer Zustände und Reduzierung von Stressfaktoren, z. B. Verringerung von 


Nutzungsintensitäten“ (S. 130) ist Folgendes zu ergänzen: „und das Halten von Wasser in der Flä-


che“. Denn der zweite (wohl noch bedeutsamerer) Faktor, den es zur Erhöhung der Resilienz um-


zusetzen gilt, ist das Umsteuern im Umgang mit dem Wasser auf Flächen. Die bisherige Prämisse 


„das Wasser muss weg“ muss ersetzt werden durch „das Wasser muss auf der Fläche/ in der 


Landschaft gehalten werden“. Dies erfordert ein reguliertes Wassermanagement mit dem Ziel die 


Wasservorräte zu erhöhen, damit sie in Trockenzeiten genutzt werden können, anstatt das Was-


ser unreguliert abzuführen. Der Ansatz beim übernächsten Aufzählungspunkt zum Landschafts-


wasserhaushalt über die Fließgewässer ist zwar richtig, reicht aber nicht aus. Noch viel wichtiger 


ist es, bei der Entwässerung des einzelnen Flurstücks anzusetzen, auch in Wäldern. 


3.5. Kulturlandschaften, Landschaftsbild und Erholung (Karte 3) 


Zu Karte 3.5: Der Landschaftsraum K28 „Calenberger Land“ wird gleich bewertet wie der Raum 


K30 „Braunschweig-Hildesheimer Lössbörde“. Dem ist zu widersprechen, da das „Calenberger 


Land“ sich deutlich abhebt durch ein stärker bewegtes Gelände, zahlreiche naturnahe Waldbe-


stände, fast durchgängige Alleen entlang der Straßen, regionaltypische Haufendörfer mit Obst-


baumständen und weniger technische Überformung als der östlich anschließende Raum. 


Dem Anhang 7 dieser Stellungnahme können Sie Anmerkungen zu Karte 3 zum Schutzgut Land-


schaftsbild im Landkreis Hameln-Pyrmont entnehmen. 


3.5.2.  Kulturlandschaftsgliederung 


Die Formulierung „Dass immer neue Kulturlandschaftselemente hinzukommen, lässt sich kaum 


vermeiden“ (S. 138) klingt, als ob das negativ ist. Daher schlagen wir folgende Formulierung vor, 


welche die vorher genannte ersetzen sollte: „Durch die sich ständig weiter ändernde Landnutzung 


kommen immer neue Kulturlandschaftselemente als Relikte einer vergangenen Nutzungsform 


hinzu.“ 


3.5.3.  Landschaftsbild 


In der Textkarte 3.5-2 „Landschaftsbildräume mit Bewertung ihrer Eigenart“ (S. 143) erscheint die 


Bewertung der Solling-Vogler Region („L44“), des Süntel, des Deisters sowie des Bückebergs 
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(„L45“) nicht plausibel. Der Solling beinhaltet gegenüber der Vogler Region, dem Ith, dem Weser-


gebirge mit Süntel und Bückeberg nach der Karte einen höheren Landschaftsbildstatus. Grund-


sätzlich ist der Solling landschaftsbildmäßig ein großes zusammenhängendes Waldgebiet mit ver-


hältnismäßig noch wenigen Zerschneidungseffekten gegenüber den anderen Gebieten. Der Vogler 


z.B. hat ein eindeutig kleineres Waldgebiet, was jedoch durch wertvolle Randstrukturen, Bergwie-


sen, Hecken und Beweidung durch Höhenvieh charakterisiert ist. Zusammenfassend hat das Ge-


biet einen hohen landschaftlichen Erlebniswert. Dies ist beim Süntel ähnlich. Hierbei stellt sich die 


Frage, wie genau die Kriterien der Bewertungsparameter im Landschaftsbild von hoch, mittel und 


gering sind. 


3.5.4.  Bereiche mit besonderer Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung 


Für die Bereiche mit besonderer Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung, die insbe-


sondere während der Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen haben, wurden nicht alle be-


deutsamen Gebiete aufgenommen, so fehlt beispielsweise die Darstellung des Emmerthals. Hier 


muss nachgearbeitet werden und alle Daten (Tabellen und Karten) müssen entsprechend ergänzt 


und korrigiert werden. 


3.6. Umweltüberwachung 


Gemäß den Unterlagen müssen die Unteren Naturschutzbehörden die Daten für die gesetzlich 


geschützten Biotope nach § 30 BNatSchG regelmäßig an den NLWKN melden. Trotz dieser Ver-


pflichtung der Unteren Naturschutzbehörden, wäre es nicht möglich einen aktuellen Datensatz 


der § 30 Biotope zu generieren, da die UNBs ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen sind. Unse-


rer Ansicht hätte der NLWKN bzw. das MU generell und im Speziellen für die Erstellung des Land-


schaftsprogramms die aktuellen Daten anfordern müssen.  


3.6.1. Weiterer Bedarf bei Datenerfassung und Umweltmonitoring-Datenlücken 


Auf Seite 156, Kap. 3.6.1 wird folgende Aussage getroffen: „Fauna und Flora allgemein: Dringend 


notwendig sind hier eine Zusammenführung und Validierung der an verschiedenen Stellen im Land 


vorhandenen Daten zu Flora und Fauna, eine Intensivierung der Erfassungen zur Verbesserung der 


Flächenabdeckung und Aktualität der Daten und eine Ausweitung auch auf bisher vernachlässigte 


Artengruppen wie Moose, Flechten, Pilze und zahlreiche Insektengruppen. Zielführend wäre auch 


ein verstärktes Einbeziehen von Daten unterer Planungsebenen (vgl. Kap. 5.6)“. Die Aussage ist zu 


begrüßen. Generell sind die Darstellungen im Kapitel 3.6.1 zu begrüßen. Sie sollten möglichst 
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schnell umgesetzt werden und es sollte ein Austausch mit den Verbänden und den Ehrenamtli-


chen stattfinden, da diese oftmals über präzise Vor-Ort-Kenntnisse verfügen und eine genaue 


Einschätzung der Umsetzbarkeit in der Praxis geben können. 


Unter dem Stichwort Umweltmonitoring fehlt die Erarbeitung, Überarbeitung und Aktualisierung 


von Roten Listen der Flora und Fauna, wie sie im Niedersächsischen Weg und in der Novelle des 


NAGBNatSchG vorgesehen sind. 


Wir teilen die Analyse bei der Darstellung der Kompensationsflächen (S. 157-158). Insbesondere 


die fehlende Verpflichtung zum Datenaustausch in ein landesweites Kompensationsflächenkatas-


ter erschwert die Kontrolle. Im Niedersächsischen Weg ist darüber hinaus vereinbart worden, das 


Kataster auf Flächen der Bauleitplanung auszuweiten. Die Formulierung „wünschenswert“ sollte 


jedoch in „erforderlich“ korrigiert werden. Erforderlich ist es deshalb, weil nur durch ein überge-


ordnetes, landesweites Kataster eine kumulative Wirkung und mit ihr ein darüber hinausgehender 


Mehrwert der Kompensationsmaßnahmen geschaffen werden kann, und auch um die Kompensa-


tionsmaßnahmen effektiver auf die Naturschutzziele in den Naturräumen und im Land insgesamt 


ausrichten zu können (z.B. auch als Elemente im Biotopverbund). 


3.6.2.  Technische Standards für die Datenerhebung 


Zwei Punkte werden insgesamt bei der Datenbereitstellung nicht angesprochen, die aber essenti-


ell für eine effektive Planung erforderlich sind: 


o Anders als in anderen Bundesländern sind die Daten für Planungen, die die Landschaft 


und die Natur betreffen, nicht frei und kostenlos zugänglich. Das erschwert, verteuert und 


verzögert Vorhaben in erheblichem Umfang und sollte geändert werden. 


o Die Möglichkeiten der technischen Bereitstellung und Verknüpfung bleiben wirkungslos, 


wenn die Daten veraltet sind. Es gibt keine Verpflichtung zur Vorhaltung von aktuellen 


Landschaftsplänen. Viele dieser Pläne sind – sofern sie überhaupt vorhanden sind – leider 


veraltet. 


 


4. Zielkonzept Grüne Infrastruktur Niedersachsen 


4.1. Räumliches Zielkonzept 


Aufgrund der Informationsfülle ist die Karte 4a recht unübersichtlich. Auch lässt sich anhand der 


Signaturen nicht eindeutig erkennen, welche Flächen wofür von Bedeutung sind, da die gleiche 
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Signatur für mehrere Unterpunkte eines Themas verwendet wird. So insbesondere bei „Gebiete 


mit besonderer Bedeutung für“ oder „Gebiete mit landesweit bedeutsamen Funktionen“. Auch 


für die Unterpunkte sollten unterschiedliche Signaturen verwendet werden, um die Flächen zu-


ordnen zu können. Dies ist derzeit nicht möglich. Damit die Übersichtlichkeit nicht völlig verloren 


geht, sollten z.B. ergänzende Karten zu den einzelnen Themen, die jetzt mittels der gleichen Sig-


natur dargestellt sind, erstellt werden. 


4.1.1.  Gebiete mit landesweiter Bedeutung für die Biologische Vielfalt 


In der Aufzählung der Flächen mit landesweiter Bedeutung für die Biologische Vielfalt werden als 


dritter Punkt „Flächen der landesweiten Biotopkartierung (Stand 2016, mit einzelnen Ergänzun-


gen 2017)“ aufgeführt. Damit können nicht alle bei den Kartierungen erfasste Biotope gemeint 


sein, da diese auch z.B. Verkehrswege oder Intensiväcker miteinschließen würden. Es ist klarzu-


stellen, was hier gemeint ist und es ist entsprechend zu korrigieren. 


4.1.3.  Landesweite bedeutsame Gewässer 


Bei dem räumlichen Zielkonzept mangelt es bei der Auswahl der landesweit bedeutsamen Gewäs-


ser teilweise an einer fachlich abgeleiteten programmatischen Struktur. Insbesondere die Auf-


nahme ausschließlich der „prioritären Fließgewässer zur Umsetzung der WRRL“ ist kritisch zu se-


hen. 


Die WWRL selber kennt keine „prioritären Fließgewässer“. Die durch die WRRL festgelegten Ziele 


gelten grundsätzlich für alle Gewässer. Im Sinne eines rein pragmatischen Ansatzes hat Nieder-


sachsen die Fließgewässer zu „prioritären Fließgewässern“ und ein Teil als „Schwerpunktgewäs-


ser“ ernannt, an denen mit im Landesvergleich geringstem Aufwand bzw. am kosteneffizientesten 


die Erreichung des guten ökologischen Zustands oder guten ökologischen Potenzials möglich ist. 


Die so gewonnene Kulisse entspricht daher nicht einer nach programmatischen und fachlichen 


Kriterien gewonnenen für den Biotop- und Naturschutz landesweit bedeutsamer Kulisse an Ge-


wässern. Demgegenüber entsprechen andere Eingang gefundene Kriterien, wie z.B. die „überre-


gionale Wanderrouten der Fischfauna“ durchaus fachlichen Aspekten und sind zu begrüßen. 


Zu wünschen wäre, dass bei der Ermittlung des Zielkonzeptes auch Kriterien wie der „typspezifi-


sche Flächenbedarf“ für die Entwicklung von Fließgewässern und möglichst auch ihrer Auen Ein-


gang finden. Hier sollte für die Renaturierung eine klare Festlegung von Entwicklungskorridoren 


erfolgen, ausgehend von dem bundesweit abgestimmten und anwendbaren Verfahren der Ablei-
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tung des Flächenbedarfs von Fließgewässern (LAWA 2016: Typspezifischer Flächenbedarf für die 


Entwicklung von Fließgewässern). 


Zu oligotrophen Stillgewässern: Da es sich hierbei in erster Linie um kleinere Gewässer handelt, 


müssen auch diese mit ihren Entwicklungspotentialen und Schutzbedarfen im LaPro behandelt 


werden. 


4.2. Prioritäten in den einzelnen Naturräumlichen Regionen 


Dem Passus „Minimierung von Beeinträchtigungen und weiterem Flächenverbrauch: Die weitere 


Inanspruchnahme von Freiräumen für die Entwicklung von Siedlungs-, Gewerbe- und Industriege-


bieten sowie den Ausbau von linearen Infrastruktureinrichtungen ist zu minimieren. Im Rahmen 


einer nachhaltigen Entwicklung sollte die Wiedernutzung städtebaulicher Brachen, Baulücken, 


Nachverdichtung und Umwidmung untergenutzter Flächen, (…) Vorrang vor der Ausweisung neuer 


Flächen haben.“ (S. 163) ist nicht uneingeschränkt zuzustimmen. Eine derartige Nachverdichtung 


darf nur dann stattfinden, wenn erstens keine wertvollen Sekundärlebensräume im besiedelten 


Bereich betroffen sind und zweitens damit keine nachteiligen Auswirkungen auf das Stadtklima 


vor dem Hintergrund des anstehenden Klimawandels entstehen.  


Wir weisen außerdem darauf hin, dass „verwilderte“ Baulücken u. Ä. für Kinder in Städten oft eine 


große Bedeutung haben und das Naturerleben fördern. Beides sollte entsprechend ergänzt wer-


den. 


4.2.5.  Lüneburger Heide und Wendland 


Es fehlen Aussagen zu den dominanten Kiefernwäldern, die aus der Aufforstung der Heideflächen 


im 19. Jahrhundert hervorgegangen sind und so inzwischen auch Teil der Kulturlandschaft sind. 


Hier hat durch die Alterung der Bestände häufig auch eine Naturverjüngung mit Laubholz einge-


setzt. 


4.2.6.  Weser-Aller Flachland 


In dieser Region sind die Grünland-Hecken-Landschaften auch auf ehemaligen Moorflächen cha-


rakteristisch. 


Des Weiteren sind insbesondere auf den flussbegleitenden Dünen die Kiefernwälder land-


schaftsprägend. 
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4.2.8.  Weser- und Weser-Leinebergland 


Bei der Aufzählung der vorrangigen Ziele fehlen der Erhalt und die Wiederherstellung der land-


schaftstypischen Heckenstrukturen. Diese gliedern die offenen Bereiche der Landschaft, berei-


chern an vielen Stellen das Landschaftsbild und sind einer der wichtigsten Bestandteile der Bio-


topvernetzung in diesem Landschaftsraum. 


Die Hervorhebung der Südharzer Gipskarstlandschaft (S. 168) als einer hochgradig schutzwürdigen 


Landschaft ist richtig und wichtig. Ihre Einzigartigkeit in Mitteleuropa und ihre hohe Biodiversität 


haben ihr 2012/2013 das Prädikat als bundesweiter “Hotspot der Artenvielfalt” verschafft. Inner-


halb dieses Hotspots liegen neben anderen die niedersächsischen FFH-Gebiete „133 Gipskarstge-


biet bei Osterode” und „136 Gipskarstgebiet bei Bad Sachsa”. Beide Gebiete sind seinerzeit nicht 


allein nach naturschutzfachlichen Gesichtspunkten, sondern auch unter Berücksichtigung wirt-


schaftlicher Interessen abgegrenzt worden. Das hat zur Folge, dass an die gemeldeten FFH-


Gebiete Flächen gleicher Wertigkeit (sog. potentielle FFH-Flächen) angrenzen. Im weiteren Um-


feld befinden sich außerdem weitere Flächen auf Gips-, Anhydrit- und Dolomitgestein mit einem 


dementsprechend hohen Entwicklungspotential. Ein Beispiel dafür ist der ehemalige Standor-


tübungsplatz Osterode. Diese Flächen sind vermutlich für die Vernetzung der FFH-LRT und -Arten 


im Sinne des Art. 10 der FFH-Richtlinie geeignet. Auch im Zusammenhang mit der besonderen 


Verantwortlichkeit des Südharzes für bestimmte Waldlebensraumtypen (LRT 9110, 9130, 9180), 


für artenreiches Grünland (LRT 6510), für Kalktrockenrasen (LRT 6210) und für diverse Fleder-


mausarten kommt ihnen Bedeutung zu. Fledermäuse sind eine hochmobile Artengruppe. Sie be-


nötigen ein Mosaik an Lebensräumen und sind ein Indikator für eine großräumige Lebensraum-


vielfalt (Gliederungspunkt 3.1.5.1, S. 75). Aufgrund dieser besonderen Qualitäten muss u. E. die 


Gipskarstlandschaft von der Landesgrenze bis etwa zum Sösebogen bei Badenhausen und damit in 


Übereinstimmung mit der Abgrenzung des bundesweiten „Hotspots der Artenvielfalt” Nr. 18 als 


Landschaft mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz wie auch für die landschaftsgebunde-


ne Erholung bewertet und dargestellt werden. Auch der länderübergreifende Aspekt ist heraus-


zuheben. 


4.2.9.  Harz 


In dieser naturräumlichen Region erachten wir die Ergänzung des Entwicklungsschwerpunktes der 


Eichenwälder, u.a. vorhanden bei Bad Harzburg und im Südharz, für wichtig.  
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4.3. Landesweiter Biotopverbund 


Die Karte 4b „Zielkonzept – Biotopverbund“ ist aufgrund der Informationsfülle insgesamt sehr 


unübersichtlich. Aus dieser Karte sollten die „Hauptlinien des landesweiten und landesgrenzen-


überschreitenden Verbundes“ leicht und klar erkennbar sein. Dies ist jedoch nicht komplett mög-


lich. Dazu und für die vielen regionalen Details, die gleichzeitig von landesweiter Bedeutung sind, 


bräuchte es mehrere Karten. 


Wildkatze 


Die BUND Kreisgruppe Northeim hat ein Wanderkorridor-Konzept für die Wildkatze als Schirmart 


für den gesamten Landkreis Northeim erarbeitet3. „Die Verbesserung der Wanderkorridore für die 


Wildkatze ist nicht nur auf diese Tierart beschränkt, sondern ist ein wichtiger Baustein im gesam-


ten Biotopverbund […], der einer Vielzahl von Arten zu Gute kommt. […] Verschlechterungen vor-


handener Korridore können durch die Beachtung des Gutachtens vermieden und geplante Aus-


gleichsmaßnahmen können gezielt so gelenkt werden, dass eine größtmögliche Verbesserung des 


Biotopverbundes erzielt wird.“ (Konzept S. 5). Dieses Konzept sollte für den Landkreis Northeim, 


soweit möglich, in das LaPro aufgenommen werden und es könnte auch beispielhaft für andere 


Regionen und Landkreise als Vorbild dienen. Daher sollten die darin enthaltenen Informationen 


und Erkenntnisse in das LaPro mitaufgenommen werden. 


Ein weiteres Gutachten zu Wildkatzenwegen im nördlichen Sollingvorland4 hat auch nur zu gerin-


gen Teilen Einzug in den vorliegenden Entwurf gefunden. So ist etwa Korridor Nr. 5, der den Ith 


über das sehr ausgeräumte Odfeld mit dem Vogler verbinden könnte, nicht enthalten (Gutachten 


S. 31f). Ebenso fehlt der vorgeschlagene Korridor Nr. 8 (Gutachten S. 37f), der die Rühler Schweiz 


nach Westen mit den Hängen auf der anderen Weserseite verbinden sollte. Gerade hier ist wenig 


offene Landschaft vorhanden, da die Waldgebiete nah an die Weser reichen. Als Verbindung über 


die Weser wurden im Landkreis Holzminden lediglich die Korridore Nr. 11 und Nr. 20 übernom-


men. Hingegen fehlt Korridor Nr. 21 (Gutachten S. 66f), der das Potential hat, größere Waldgebie-


te beiderseits der Weser zu verbinden. Auch andere vorgeschlagene Korridore sind nicht über-


                                                           


3
 BUND KG Northeim, Dipl.-Biologe Karsten Dörfer (2018): Wildkatzenwege im Landkreis Northeim als Teil der Bio-


topvernetzung - Gutachten zur Ermittlung, Bewertung und Planung von Vernetzungskorridoren als Baustein zum Bio-
topverbund und zur Beachtung bei Infrastrukturvorhaben und Ausgleichsmaßnahmen. URL: https://www.bund-
northeim.de/gutachten-wildkatzenwege/.  
4
 DÖRFER, K. & B. CZYPPULL (2010): Wildkatzenwege im nördlichen Sollingvorland. 96 S. Unveröff. Gutachten. 



https://www.bund-northeim.de/gutachten-wildkatzenwege/

https://www.bund-northeim.de/gutachten-wildkatzenwege/
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nommen worden. Hinsichtlich dieser vorgeschlagenen Korridore muss der Entwurf des LaPro noch 


einmal überarbeitet werden und die Korridore sind entsprechend aufzunehmen. 


Die Quellenangabe zum Wildkatzenwegeplan (48) auf Seite 177 existiert nicht mehr. Ab Novem-


ber wird über IPSysconn ein neuer relounge dazu starten. Die neue Quelle 


(http://wildkatzenwegeplan.de) ist dann ab November/ Dezember 2020 online. 


Der in die Karten des LaPro aufgenommene Wildkatzenweg bezieht sich nicht auf den niedersäch-


sischen berechneten Weg, welcher detailliertere Landschaftsdaten mit einbezogen hat, sondern 


stellt lediglich die bundesweiten Wildkatzenwege dar. Dieser ist teilweise deckungsgleich mit den 


niedersächsischen Wildkatzenwegen, bildet diese aber nicht vollständig ab. Da auch im textlichen 


Teil des LaPro die niedersächsischen Wildkatzenwege erwähnt werden, sollten diese auch in den 


Kartendarstellungen übernommen werden. 


In den Karten ab S. 180ff. (Textkarte 4.3-1 und 4.3-2) sind die Offenlandbiotope im Landkreis Ha-


meln-Pyrmont nicht ausreichend dargestellt und die Bewertungsgrundlage kann nicht nachvollzo-


gen werden. Ebenso ist die Behandlung der Offenlandarten im Bereich Weser- und Leinebergland 


in der Form nicht nachvollziehbar. Die Offenlandbiotope bestehen im Wesertal aus Splitterflä-


chen. Sie besitzen demnach keinen richtigen Verbund, wie z.B. in anderen Regionen Niedersach-


sens. Den Verbund der Offenlandschaften / Verbünde stellen aber die Flüsse (Weser) mit allen 


Nebengewässern dar. Das sind auch kleinere Bäche eingebettet in den Tälern und kleine Auen. 


Sollten die Flächen nicht entsprechend dargestellt werden kann dies bedeuten, dass dort für den 


Offenlandverbund nichts unternommen wird, um diesen zu verbessern, außer für die Weseraue 


und dem Waldverbund. Zur Nachvollziehbarkeit fehlt hier die Darstellung, welche Bedeutung die 


Flüsse und Nebengewässer mit ihren Auen in Bezug auf die Offenlandschaften in diesem Natur-


raum spielen.  


4.3.1. Kernflächen des Biotopverbunds 


Nach § 13a des Gesetzentwurfes zur Änderung des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum 


Bundesnaturschutzgesetz soll der Biotopverbund 15 % der Landesfläche umfassen. 


4.3.2.  Verbund der Offenlandlebensräume 


Hier fehlen bei der Darstellung die Ackerlandschaften, obwohl sie anderer Stelle mit genannt 


werden (z.B. auf S. 211, 221 und 224). Die dürfen im Biotopverbund auf keinen Fall ausgespart 


werden (s. auch oben unter „Acker“). 



http://wildkatzenwegeplan.de/
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Ökologisch unbegründet erscheint auch, dass die Vögel nicht aufgeführt werden („Zielarten“, sie-


he Anhang 5 des LaPro). Hier sind z.B. Vögel wie Feldlerche, Rebhuhn und Wachtel sowie Kiebitz 


zu erwähnen. 


4.3.8.  Beeinträchtigungen durch Verkehrs- und Leitungstrassen sowie Siedlungsflächen 


Zu Tabelle 4.3-3 (S. 182) haben wir folgende Anmerkungen: Zwischen Rehren und Hannover gibt 


es keine sichere, geschützte Querungsmöglichkeit der A 2. Auch die B 83 ist in weiten Teilen nicht 


oder nur schwer überquerbar.  


Das Kapitel ist vor dem Hintergrund der Tragweite des Themas und der Konflikte mit den Zielen 


des LaPro insgesamt viel zu oberflächlich. Verkehrs- und Leitungstrassen sowie Siedlungsflächen 


greifen genau in das Zielkonzept des LaPro ein – nämlich die „Grüne Infrastruktur“. Verkehrs- und 


Leitungstrassen sowie Siedlungsflächen zerschneiden bestehende Biotopverbundsysteme, verhin-


dern neuen Biotopverbund, führen zu Flächenverbrauch, zerstören das Potenzial von (Moor-


)Böden, klimaschädliche Gase zu binden und vieles mehr. Allein die beiden großen Autobahnpro-


jekte A 20 und A 39, die in Niedersachsen geplant sind, werden zahlreiche unzerschnittene Funk-


tionsräume im Verbund der Offenlandlebensräume und der Waldlebensräume beeinträchtigen 


und entwerten. Sie sind aber nicht in der Karte der prioritären Wiedervernetzungsabschnitte ein-


getragen. Überhaupt wird kein Bezug zu diesen Projekten genommen, obwohl sie als Vorgabe aus 


der Raumordnung zu betrachten sind. Gleiches gilt für die geplanten HGÜ-Leitungen SuedLink und 


A-Nord. 


Wir weisen darauf hin, dass auf Seite 182 [rechte Spalte, 1. Absatz: „(…) das Konzept der UFR 


(RECK et al. 2008) (s. Textkarten 4.3-2 und 4.3-3) ergänzt, dass neben dem Konzept der UZVR (…)“] 


das Wort „dass“ mit dem Wort „das“ ersetzt werden muss, sowie ein Punkt am Ende des Satzes 


einzufügen ist. 


Der Betrachtungsraum, bzw. klassifizierte Straßen, die ggf. für Wanderbarrieren von Bedeutung 


sind, wurden nicht vollständig dargestellt. Diese fehlenden Straßen verschärfen offensichtlich die 


Wandermöglichkeit bzw. Querung der A 2. 


4.4. Spezielle Ziele für den Biotopverbund 


Unserer Ansicht nach reichen die Hinweise auf Schädigungen des Wasserhauhalts aller Feuchtge-


biete wie Moore, Niedermoore, Stillgewässer nicht aus. 
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Es gibt ein massives „Biotopsterben“ bei grundwasserabhängigen Heidemooren, Kleinstmooren 


und Stillgewässern, die bislang letzte Rückzugsorte und Trittsteinbiotope (Vernetzungsstrukturen) 


für seltene Arten waren (gefährdete Libellen wie z.B. wie Coenagrion hastulatum, Leucorrhinia 


pectoralis, Leucorrhinia caudalis u.a., sowie gefährdete Pflanzen wie Wasser-Lobelie, Brachsenk-


raut, Froschkraut, Strandling). In manchen Bereichen ist ihr Bestand in den letzten Jahren erlo-


schen. Noch halten sich in den trocken gefallenen Mooren die Pflanzen wie Weißes Schnabelried 


(Rhynchospora alba), Lungenenzian, Torfmoos-Fingerwurz (Dactylhoriza sphagnicola). Allerdings 


ist auch das nur eine Frage der Zeit. Zeitgleich erhöht sich die Wasserentnahmemenge durch die 


Landwirtschaft, die sich großflächig auswirkt. 


Wichtig für den Erhalt dieser Biotope und die gefährdeten Arten wäre eine Einschränkung der 


Beregnungsintensität. 


4.4.1.  Gewässer (ohne Küstenmeer) 


Auf Seite 186 wird ausgeführt, dass die eigendynamische Gewässer- und Auenentwicklung nicht 


zu Lasten von Extensivgrünland gehen darf. Dies ist kritisch zu sehen, da die Wiederherstellung 


auentypischer Strukturen Vorrang haben muss, denn in einigen Gebieten wird Renaturierung oh-


ne Grünlandverlust nicht funktionieren. Hier sollte formuliert werden, dass dies nach Möglichkeit 


zu vermeiden ist. 


Die gesamte Passage „Erhaltung extensiv genutzter historischer Gewässerlandschaften“ (S. 187) 


sehen wir kritisch. Dies läuft auf den Erhalt von Wassermühlen, Wehranlagen, Stauanlägen, 


Dämmen usw. hinaus. Die Formulierung „(…) sind sie zu erhalten bzw. wieder zu entwickeln“ kann 


unserer Ansicht nach nicht in diesem Zusammenhang verwendet werden. Die Ziele des Arten- und 


Biotopschutzes haben Vorrang, wenn es nicht gelingt, die Ziele in Einklang zu bringen. 


Weiterhin zu nennen sind die barrierefreie Durchlässigkeit der Fließgewässer und ihre Bedeutung 


als Retentionsräume für die Grundwasseranreicherung, ebenso ihre Wirkung zur Verminderung 


von Hochwässern/ Überschwemmungen in Ortschaften. 


4.4.2.  Hoch- und Niedermoore 


Unter die Rubrik Handtorfstichmoore fallen (Kleinst-)Hochmoore, auch Kesselmoore, in denen bis 


in die 50-iger Jahre Torf zum Hausbrand gestochen worden ist. Nach Aufgabe des Handtorfstichs 


wurden die Gräben und Dränungen im Moor nicht geschlossen. Die Moore wurden allesamt wei-


ter entwässert, degenerierten mit einem Torfschwund von bis zu 2-3 cm/a und erheblichen CO2-
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Emissionen. Die Folge war eine weitgehende Bewaldung. Nur in wenigen Torfstichen blieb typi-


sches Hochmoor-Inventar in Resten erhalten. In der Regel allerdings hinreichend, um nach einer 


Vernässung ein hochmoortypisches Wachstum/Regeneration zu initiieren. 


In der „Diepholzer Moorniederung“ oder auch in der „Hannoverschen Moorgeest“ sind zwischen-


zeitlich durch ehrenamtlichen Einsatz und von der Naturschutzverwaltung initiierte Maßnahmen 


einige Beispiele geschaffen worden, die zeigen, dass eine Regeneration zum Wohle von Moor- 


und Klimaschutz möglich ist.  


Alle Handtorstichmoore könnten und müssten oberflächennah vernässt werden. Der größte 


Hemmschuh hierbei ist, dass der Grund nicht immer in öffentlicher Hand ist und nicht wenige 


Grundeigentümer ihre Zustimmung verweigern. Im  LIFE+-Projekt „Hann. Moorgeest“, bemüht 


sich die Flurbereinigung seit acht Jahren, an die  Flächen zu kommen durch Kauf, Tausch oder 


Duldungsverpflichtung. Auf etwa 80 % der gut 2.200 ha hat man inzwischen den Zugriff. 20 % feh-


len noch. Es gibt Totalverweigerer, die durch alle Instanzen geklagt und bisher jedwede Vernäs-


sungsmaßnahme verhindert haben mit der Folge, dass hochwertige Biotopelemente weiter dege-


nerieren und die Zersetzung der Torfe unter Freisetzung von CO2 voranschreitet. Die Problematik 


bei den Handtorfstichmooren wird im LaPro-Entwurf bisher nicht thematisiert und sollte ergänzt 


werden. 


Unserer Ansicht nach sind Moorwälder insgesamt nicht gefährdet. Auf den mehrheitlich degene-


rierten Torfflächen vor allem in den Handtorfstichmooren wachsen fast überall Birken und Kie-


fern. Selbst nach oberflächennaher Vernässung verschwindet ein Moorwald nicht in Gänze, son-


dern bleibt immer in kleinen Anteilen erhalten. Im Laufe der Zeit nimmt sein Flächenanteil durch 


neu aufwachsende Bäume auch wieder zu, soweit es der nasse Untergrund denn zulässt oder 


lange Dürreperioden vorkommen. 


Beispielsweise im Elbe-Weser-Raum finden sich mehrere große, schutzwürdige Moore: das Teu-


felsmoor, das Gnarrenburger Moor sowie die Kehdinger Moore. Bei großflächigen Moorgebieten 


sollte in geeigneten Bereichen eine Pflege durch Schafbeweidung wie sie in der Diepholzer Moor-


niederung erfolgt, in Betracht gezogen werden. 
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4.4.3.  Heiden und Magerrasen 


Nach § 13a des Gesetzentwurfes zur Änderung des Niedersächsischen  Ausführungsgesetzes zum 


Bundesnaturschutzgesetz soll der Offenland-Biotopverbund aus zehn vom Hundert der Offenland-


fläche des Landes bestehen. 


4.4.4.  Grünland 


Die Vorgaben/ Umsetzungen des Niedersächsischen Weges müssen auch hier für das Grünland 


eingearbeitet werden (Gewässerrandstreifen, Schutz extensiver Grünlandtypen, Grünlanderneue-


rungsbeschränkungen, Beschränkungen des Betriebsmitteleinsatzes, Ausweitung Wiesenbrüter-


schutz etc.). 


4.4.7.  Wälder 


In der Umsetzung des Niedersächsischen Weges regelt die Änderung des Niedersächsisches Ge-


setzes über den Wald und die Landschaftsordnung  in § 15 Abs. 4, das zum Erhalt der Biodiversität 


ein Totholzvorrat in wirksamer Höhe mit durchschnittlich auf die Gesamtfläche bezogen von min-


destens 40 m³/ha in Landeswald vorgehalten werden soll. 


Aufgrund aktueller Diskussionen erscheint es hier nötig, den Begriff „standortheimisch“ zu defi-


nieren. Dies ist nachzutragen. 


4.4.8.  Meer und Meeresküsten 


Im Kap. 4.4.8. werden Ziele für das Küsten- und Wattenmeer formuliert, die tatsächlich oder ver-


meintlich zur Umsetzung von übergeordneten europäischen und deutschen Vorgaben erforderlich 


sind. Aus unserer Sicht ist nicht nachvollziehbar, dass hier, aber auch an keiner anderen Stelle auf 


die trilaterale Kooperation zum Schutze des Wattenmeeres und die dortigen zwischenstaatlichen 


Vereinbarungen, z.B. die Joint Declarations der tril. Regierungskonferenzen zu im Watten- und 


Küstenmeer relevanten Themenstellungen eingegangen wird. Besonders fällt auf, dass unter 


4.4.8. kein einziges Wort zu notwendigen Regelungen der Jagd und der Fischerei enthalten sind. 


Es ist nicht hinzunehmen, dass die Themen Jagd auf ziehende Arten (z.B. Waldschnepfe) und auch 


die Fischerei (hier insbesondere die Miesmuschelfischerei im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit 


FFH-Belangen) hier gänzlich unter den Tisch gekehrt werden. 


Zudem fällt auf, dass auch der tril. Wattenmeerplan an keiner Stelle zumindest Erwähnung findet. 


Das ist so nicht akzeptabel, zumal dieser Plan auch im ministeriellen Sprachgebrauch für die ge-
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samte Fläche des Wattenmeeres als übergeordneter Managementplan zur Umsetzung der FFH-


Belange ist, der durch spezifische Pläne wie den Miesmuschelbewirtschaftungsplan, Entwick-


lungspläne für Salzwiesen und Dünen etc. ergänzt wird. Geeignet wäre auch eine Ergänzung (z.B. 


in Kap. 2.7.2.) der Nachhaltigen Tourismusstrategie für das Wattenmeer und des dazu gehörigen 


„Action Plan“. Beides bleibt im Entwurf des LaPro unberücksichtigt. Insbesondere der „Action 


Plan“ ist ein maßgebliches Instrument zur Umsetzung der Welterbebelange im Wattenmeer. In 


jedem Fall muss dieser im Katalog von Vorhaben bzw. Absichten im Aktionsprogramm unter 


Pkt. 5.2.5. behandelt werden.    


4.4.10. Neue Wildnisgebiete 


Mit der Ausweisung eines Wildnisgebietes auf bodensaurem Buchenstandort im Solling werden 


bis 2028 große Flächen geschaffen werden, auf denen natürliche Prozesse nach ihren eigenen 


Gesetzmäßigkeiten ohne direkten Einfluss des Menschen ablaufen können. 


 


5. Umsetzung der Grünen Infrastruktur in Niedersachsen 


5.1. Umsetzung des Zielkonzepts 


Hier muss die Aussage zur möglichen Einrichtung eines Biosphärenreservates (besser wäre: Bio-


sphärenregion) im Südharz konkretisiert und ergänzt werden: Es soll zeitnah ein Konzept und 


fachlich begründeter Abgrenzungsvorschlag entwickelt werden, das zeigt, welche Flächen aus 


naturschutzfachlicher Sicht als die von der UNESCO geforderten Kernzonen (3 % der Gesamtflä-


che), welche als Pflegezonen (17 %  der Gesamtfläche) und welche als Zonen einer nachhaltigen 


Regionalentwicklung geeignet sind. Dabei soll das BR das vollständige naturräumliche und kultu-


relle Inventar der niedersächsischen Gipskarstlandschaft als ein wichtiger Teil der sich über die 


drei Bundesländer Sachsen-Anhalt, Thüringen und Niedersachsen erstreckenden Südharzer Gips-


karstlandschaft repräsentieren. 


5.2. Aktionsprogramme 


Für das Landeswaldprogramm sollte aufgenommen werden, bis wann dieses erstellt werden soll. 


Da für den Wald (ausweislich der Ausführungen auf S. 212f), anders als für alle anderen Land-


schaften, kein eigenes Aktionsprogramm seitens des Naturschutzes erstellt werden soll, sollte 


unbedingt ergänzt werden, inwieweit und in welchem Rahmen dabei die Zusammenarbeit zwi-


schen der Naturschutz- und Forstverwaltung vorgesehen ist. Ein gleichberechtigtes Mitsprache-
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recht der Naturschutzverwaltung bei der Erstellung des Landeswaldprogramms sollte vorgesehen 


werden. 


5.2.1.  Niedersächsische Moorlandschaften 


Dem Satz „Torfabbau ist in diesen Gebieten nur in Ausnahmefällen möglich.“ (S. 213) sollte der 


folgende Satz angefügt werden: „Mittel(bis lang-)fristig sollte der Abbau von Torf ganz eingestellt 


werden, neue Vorhaben sind nicht zu genehmigen“.  


Das „1. Handlungsfeld: Verbesserung der Datengrundlage“ sollte mit „Regelmäßige Kontrolle des 


Torfkörpers im Hinblick auf seinen Erhaltungs- und Funktionszustand“ ergänzt werden. Zur Ver-


besserung der Datenlage gehört weiterhin eine landesweite naturschutzfachliche Aufarbeitung 


der industriellen Abtorfung vor allem mit der Entwicklung der Abtorfungsflächen, ihrem Ist-


Zustand und Vorschlägen zu ihrer langfristigen Sanierung im Sinne von Moor- und Klimaschutz. 


Die Ausführungen zum Programm „Nds. Moorlandschaften“ enthalten „Gemeinplätze“ und sind 


mit Blick auf die so dringend notwendige Umsetzung schwach – insbesondere der Absatz zu den 


Torfsubstraten. Zudem enthält das Aktionsprogramm verschiedene Maßnahmen, die sich im Ent-


wurf des LaPro nicht wiederfinden, wie z.B. eine regelmäßige Evaluation des Programms zur Be-


wertung seiner Effektivität für den Schutz von Mooren, Moorböden und des Klimas sowie ein 


zweijährlicher Fortschrittsbericht zur Umsetzung des Programms. Das LaPro sollte einen Beitrag 


dazu leisten, die Aktivitäten zum Moorschutz vor dem Hintergrund der besonderen Verantwort-


lichkeit Niedersachsens hierfür voranzutreiben. Mit solchen Einlassungen werden keine Änderun-


gen in der Sache erreicht. Auch hier wäre die Forderung nach einer (zeitnahen) CO2-Bepreisung 


des Torfs ein notwendiger Schritt. 


Landwirtschaft auf Moor/Torf (Hoch- und Niedermoore) 


Für die Biodiversität sind die wenigen für den Naturschutz wertvollen Kulturflächen auf Torf (z.B. 


extensives, nasses Feuchtgrünland) zu erhalten und langfristig zu sichern. Für die übrigen Nutzflä-


chen auf Torf muss heute der Klimaschutz Vorrang haben. Die Oxidation der Nieder- und Hoch-


moortorfe (immerhin 11 % aller THGs/a in Niedersachsen) muss schnellstmöglich reduziert wer-


den, indem die Torfe zuallererst oberflächennah vernässt und vor Zersetzung geschützt werden. 


Die hierfür erforderlichen Maßnahmen sind im LaPro-Entwurf erwähnt: Unterflurbewässerung, 


die extensive (Feucht)Grünlandbewirtschaftung und die Paludikulturen (Schilf, Rohrkolben, Holz-


kulturen auf Niedermoor und Torfmoosfarming auf bisherigem Hochmoorgrünland). Die Wege zu 


ihrer zeitnahen Umsetzung sind allerdings nicht konkret aufgezeigt. Vorrangig müssen für diese 
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Nutzungsformen die Flächen-Förderprogramme der EU so umgestaltet werden, dass eine Um-/ 


Neuorientierung für Landwirt*innen attraktiv und auskömmlich ist. Volkswirtschaftlich wäre das 


auch ein notwendiger Weg, der sich rechnet. Sofern EU-Programme nicht in Frage kommen, sind 


Landesmittel erforderlich. 


5.2.2.  Niedersächsische Gewässerlandschaften 


Zur Kritik an der Gebietskulisse „prioritäre WRRL-Gewässer“ und „Schwerpunktgewässer“ weisen 


wir nochmals auf unsere Anmerkungen unter 4.1.3 hin. 


Zu den Niedersächsischen Gewässerlandschaften fehlen u. E. nach die Handlungsfelder: 


o Defizitanalyse beim Vollzug zur Umsetzung der Ziele der WRRL 


o Umsetzung der Ziele der WRRL im 3. Bewirtschaftungszyklus bis 2027 


o Einschränkungen von Nutzungen besonders an oligotrophen bis mesotrophen Gewässern 


(z.B. an Stillgewässern mit Strandlingsgesellschaften: Verbot der fischereilichen Nutzung) 


 


5.2.3.  Niedersächsische Offenlandschaften 


Wie auf S. 221 zutreffend ausgeführt wird, ist der Handlungsbedarf im Offenland aufgrund von 


Flächennutzungsintensität und Nährstoffeinträgen besonders hoch. Dem muss nicht nur durch 


das neu aufzulegende Aktionsprogramm „Nds. Offenlandschaften“ Rechnung getragen werden, 


sondern, gerade auch vor dem Hintergrund der aus dem Nds. Weg erwachsenden Anforderungen, 


auch und insbesondere durch eine konkrete und zielgerichtete Umsetzung von Maßnahmen in 


der Fläche. Dafür sind die erforderlichen Mittel bereitzustellen. 


5.2.3.2. Grünland 


Unter „Als Maßnahmen kommen z.B. in Frage:“ (S. 223) sollte „Stehenlassen von Randstreifen bei 


der ersten Mahd“ ersetzt werden durch „Stehenlassen von Altgrasstreifen bis zum nächsten Jahr“. 


Unter „3. Handlungsfeld: Pflege-und Entwicklungsmaßnahmen“ (S. 224) sollte als weiterer Punkt 


eingefügt werden: Einführung einfacher und praktikabler Fördermaßnahmen für insektenfreundli-


che Mahd, insbesondere für ein ganzjähriges Stehenlassen von Altgrasstreifen, im Rahmen der 


niedersächsischen Agrarumweltmaßnahmen für die neue EU-Förderperiode. 


Ein vergleichsweise einfaches Instrument, um in Offenlandschaften den Artenrückgang zu ver-


langsamen, fehlt allerdings: So wird für Grünland-Lebensräume auf S. 223, wie bereits beschrie-


ben, lediglich das „Stehenlassen von Randstreifen“ als Maßnahme aufgeführt. Randstreifen (meist 


lediglich 3 m breit und immer an denselben Rändern einer Bewirtschaftungsfläche) sind nicht 
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ausreichend, um Insekten und weiteren Kleintieren ein dauerhaftes Überleben zu sichern. Als eine 


weitere Maßnahme in dem Zusammenhang sollten Artenschonstreifen dringend gefördert wer-


den. Insbesondere in hochwertvollen Grünlandgebieten zielen derzeit die meisten Vertragsnatur-


schutzvarianten auf den Pflanzenarten- und Vogelschutz (zweischürige Nutzung mit einem ersten 


späten Schnittzeitpunkt) ab. Das ist nicht ausreichend, um den anhaltenden Rückgang von Tagfal-


tern, Wanzen, Zikaden, Heuschrecken und vielen weiteren Insektengruppen zu stoppen. Insbe-


sondere Arten, die zum Schnittzeitpunkt nicht oder kaum mobil sind (Ei, Puppe, Larve), werden 


mit dem Mahdgut von der Fläche entfernt. Daher ist eine Förderung von überjährig stehenblei-


benden Artenschonstreifen dringend erforderlich, die minimal 10 % einer Fläche ausmachen soll-


ten. Die Lage der Streifen sollte jährlich wechseln, um keine dauerhafte Veränderung der (meist 


wertgebenden) Pflanzengesellschaften herbeizuführen (Anhang 8 dieser Stellungnahme). 


Schutz von Insekten bei der Mahd 


Ein erhebliches Problem ist die massive Verarmung der Insektenfauna auf Mähwiesen durch den 


großflächigen Einsatz von insektenschädlichen Mahdmethoden. Bei der Mahd mit schnell rotie-


renden Mähwerken, oft mit besonders insektenschädlichen Aufbereitern, die das Gras zerquet-


schen, wird ein Großteil der ausgewachsenen Insekten, die nicht schnell fliehen können, sowie 


ihrer Entwicklungsstadien (Eier, Larven, Puppen, Nymphen) vernichtet. Untersuchungen in den 


Meerbruchwiesen am Steinhuder Meer zeigten zum Beispiel, dass bei einer einzigen Wiesenmahd 


mit gängigen landwirtschaftlichen Maschinen 95 % der Heuschrecken beseitigt werden5. 


Auch soweit Tiere nicht direkt getötet werden, fehlen nach der Mahd für viele Arten die Lebens-


grundlagen, weil sie im abrasierten Grün keine Nahrung und keine Versteckmöglichkeiten finden. 


Die weitgehende Beseitigung der Insektenfauna entzieht wiederum u.a. Wiesenvögeln die Nah-


rungsgrundlage. 


Die negativen Folgen der Mahd für Insekten können teilweise vermieden werden, wenn nicht die 


ganze Fläche mit einem Mal komplett gemäht wird, damit ein Teil der nicht fluchtfähigen Insek-


ten(stadien) auf Teilflächen überleben und sich von dort wieder ausbreiten kann. Untersuchungen 


zeigen, dass von wechselnden Brachestreifen eine Vielzahl von Insektenartengruppen profitiert6. 


                                                           


5
 BRANDT, T. (2017): Insektenverluste durch moderne Erntemethoden. Der Falke. 64, Sonderheft. S. 57-62. URL: 


https://www.falke-journal.de/wp-content/uploads/2018/07/Falke-2017-SH_Insektenverluste.pdf.  
6
  z.B. VAN DE POEL, D. & A. ZEHM (2014): Die Wirkung des Mähens auf die Fauna der Wiesen – Eine Literaturauswertung 


für den Naturschutz. ANLiegen Natur 36 (2). S. 36–51. URL: 
https://www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/doc/an36208van_de_poel_et_al_ 2014_mahd.pdf.  



https://www.falke-journal.de/wp-content/uploads/2018/07/Falke-2017-SH_Insektenverluste.pdf

https://www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/doc/an36208van_de_poel_et_al_%202014_mahd.pdf
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Dabei ist es wichtig, dass die ungemähten Flächen (Altgrasstreifen, Altgrasflächen, Rotationsbra-


che) gut auf der Fläche mit maximal 50 m Abstand verteilt sind, also bei größeren Flächen nicht 


nur am Rand liegen. Es müssen, um ein Überwintern zu ermöglichen, Bereiche bis zum nächsten 


Jahr ungemäht stehen bleiben. Dazu bleiben die Flächen zum Beispiel vom Frühjahr des laufenden 


Jahres bis zum Herbst des Folgejahres ohne Mahd stehen und können dann gemäht werden. Im 


zweiten Jahr wird begonnen, andere Bereiche stehen zu lassen. 


Weitere wichtige Maßnahmen zur Erhaltung der Insektenfauna auf Mähwiesen sind eine höhere 


Mahdhöhe und insektenfreundliche Mahdtechnik (z.B. Balkenmäher). 


Auch beim „Neun-Punkte-Plan gegen das Insektensterben“ des  Internationalen Insekten-


schutzsymposiums 2018 wurde gefordert: „Für die Entstehung vielfältiger Insekten-und Pflanzen-


gemeinschaften im Grünland ist die Einführung insektenfreundlicher Mähweisen und –methoden 


eine Grundvoraussetzung. Dazu zählt die Einhaltung einer „10-10-Regel“, d.h. Stehenlassen von 


10 % des Wiesenbestandes (auch über den Winter) sowie Einhaltung einer Mahdhöhe von min-


destens 10 cm. Die sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Einbußen sind finanziell zu kompen-


sieren7.  


In anderen Bundesländern wird die Anlage von Altgrasstreifen als Agrarumweltmaßnahme schon 


länger angeboten, z.B. in Baden-Württemberg, und wurde nach dem Volksbegehren für 2020 


auch in Bayern eingeführt8. In Niedersachsen gibt es aber unverständlicherweise keine Förder-


möglichkeiten für Altgrasstreifen. Für ungemähte Streifen am Rand werden Landwirt*innen zu-


sätzlich zum Ertragsausfall im Gegenteil bestraft, weil diese Flächen aus der Flächenförderung 


herausgerechnet werden. Alternierende Brachestreifen in der Fläche sind förderrechtlich in der 


Praxis fast ganz undurchführbar. Auch wenn die Landwirt*innen bereit sind, die finanziellen Nach-


teile (Ertragseinbußen und Wegfall der Flächenprämie) hinzunehmen, müssten sie jeden einzel-


nen Streifen einmessen und aufwendig abmelden und zwar, da sie alternieren, jedes Jahr neu. 


Dies führt dazu, dass selbst auf den wertvollsten Mähwiesen in Schutzgebieten sogar auf landes-


eigenen Flächen keine Brachstreifen angelegt werden. Hier ist eine Änderung absolut dringlich. 


 
                                                           


7
 KROGMANN, L. et al. (2018): Neun-Punkte-Plan gegen das Insektensterben - Die Perspektive der Wissenschaft. Internati-


onales Insektenschutzsymposium am Naturkundemuseum Stuttgart 19.10.2018. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/335023037_Neun-Punkte-Plan_gegen_das_Insektensterben_-
_Die_Perspektive_der_Wissenschaft/link/5d4aef4d299bf1995b6ac72d/download.  
8
 Topagrar online (2019): KULAP 2020: Das sind die Neuheiten. Beitrag vom 28.12.2019 von Klaus Dorsch. URL: 


https://www.topagrar.com/suedplus/news/kulap-2020-das-sind-die-neuheiten-11945486.html.  



https://www.researchgate.net/publication/335023037_Neun-Punkte-Plan_gegen_das_Insektensterben_-_Die_Perspektive_der_Wissenschaft/link/5d4aef4d299bf1995b6ac72d/download

https://www.researchgate.net/publication/335023037_Neun-Punkte-Plan_gegen_das_Insektensterben_-_Die_Perspektive_der_Wissenschaft/link/5d4aef4d299bf1995b6ac72d/download

https://www.topagrar.com/suedplus/news/kulap-2020-das-sind-die-neuheiten-11945486.html
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5.2.3.3. Acker 


Unter dem 3. Handlungsfeld ist die Pflege- und Entwicklungsmaßnahme „Begrünung von Fahrgas-


sen und abflussintensiven Tiefenlinien“ aufgeführt (S. 225). Hier sollte das Wort „dauerhaft“ er-


gänzt werden, damit es wie folgt lautet: „dauerhafte Begrünung von Fahrgassen und abflussinten-


siven Tiefenlinien“. 


Außerdem sollte bei dieser Aufzählung des 3. Handlungsfeldes folgender Punkt ergänzt werden: 


Förderung des Humusaufbaus insbesondere in Böden mit nutzungsbedingter Humusverarmung 


zur Erhöhung der Retentionsfähigkeit von Wasser, Nähr- und Schadstoffen sowie zur Regenerati-


on des Bodenlebens durch geeignete Fruchtartenwahl, Fruchtfolge und aktiver Anreicherung (Un-


tersaaten und Zwischenfruchtanbau ohne Nutzung und Biomasseabfuhr, stärkerer Verbleib von 


Ernteresten auf der Fläche, Brache- oder Blühstreifenstadien mit Verbleib aufwachsender Biomas-


se auf der Fläche) sowie nicht wendende Bodenbearbeitung. 


Feldraine mit artenreicher heimischer Krautvegetation sind wieder herzustellen. 


5.2.4.  Niedersächsische Stadtlandschaften 


Aus den Ausführungen auf S. 228 ist nicht ersichtlich, bis wann das Aktionsprogramm fertigge-


stellt sein soll und wann die Umsetzung beginnen kann. Dies sollte ergänzt werden. 


Unter „2. Handlungsfeld: Konzeptionelle / planerische Maßnahmen“ sollte analog zum Punkt „Öf-


fentliche Bauträger sollen alle Möglichkeiten zur Reduktion von Kollisionsrisiken für Vögel an 


Glasscheiben ausschöpfen, indem (…)“ ergänzt werden: „Öffentliche Bauträger sollen alle Mög-


lichkeiten ausschöpfen, bei Gebäudesanierungen die Nist-, Ruhe- und Überwinterungsplätze von 


Vögeln und Fledermäusen zu erhalten und bei Neubauten Nist-, Ruhe- und Überwinterungsplätze 


zu schaffen“. Weiterhin sollten Möglichkeiten der Gebäudebegrünung (Dach und Fassaden) so-


wohl bei Neubauten als auch bei Sanierungen einbezogen werden. 


5.2.5.  Niedersächsische Küsten- und Meereslandschaften 


Es fehlt aus unserer Sicht ein ganz zentraler Punkt: die Erhaltung bzw. Schaffung von realen groß-


flächigen nutzungsfreien oder Null-Nutzungszonen auch als Voraussetzung für die Einrichtung von 


Wildnisgebieten im Watten- und Küstenmeer und insbesondere zur Freihaltung der Bereiche von 


Fischerei, Rohstoffgewinnung (u.a. Sand für den Küstenschutz) und Leitungsbau (z.B. Versorgungs-


leitungen, Kabelanbindungen etc.). 
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5.3. Maßnahmen für den Artenschutz und zum Management invasiver Arten 


5.3.1.  Maßnahmen für den Pflanzenartenschutz 


Unter „1. Handlungsfeld: Verbesserung der Datengrundlage“ steht beim ersten Aufzählungspunkt 


„Aktualisierung der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Niedersachsens (…)“ (S. 233). Es 


sollte heißen: „Regelmäßige/ alle 5 Jahre (Nds. Weg) Aktualisierung der Roten Liste der Farn- und 


Blütenpflanzen Niedersachsens (…)“. Diese Anmerkung gilt auch für das Kapitel „5.3.2 Maßnah-


men für den Tierartenschutz“. 


5.5. Hinweise für die Landschaftsrahmenplanung 


Im Bereich „Klimaschutz und Klimaanpassung“ greift die Forderung „Insbesondere mit Blick auf 


die Bedeutung von Mooren und Wäldern für den Klimaschutz, die Bedeutung der Verbesserung 


des Landschaftswasserhaushalts (…)“ (S. 236) zu kurz. Generell, d. h. auch über Moore und Wald-


flächen hinaus muss der Landschaftswasserhaushalt weg von einer möglichst raschen Wasserab-


führung aus der Landschaft hin zu einer möglichst effektiven Grundwasseranreicherung und an 


geeigneten Stellen auch zur gezielten Rückhaltung von Oberflächenwasser geführt werden. Das ist 


vor dem Hintergrund einer sich ändernden Niederschlagsverteilung über die Jahreszeiten und bei 


einer Zunahme von Starkregenereignissen (v.a. im Sommer) erforderlich. 


5.6. Hinweise für die Raumordnung 


In diesem Kapitel wir deutlich, welche Folgen der lange Verzug der Novellierung des LaPro haben 


kann, wo doch die Raumordnung „eine herausragende Bedeutung für die Umsetzung der Ziele der 


Landschaftsplanung“ hat und „eine zentrale Grundlage für die räumliche Gesamtplanung“ dar-


stellt (S. 237). Im Landesraumordnungsprogramm sind mit den Vorranggebieten Autobahn A 20 


und A 39 Vorhaben festgelegt worden, die zahlreichen Zielsetzungen des LaPro in eklatanter Wei-


se widersprechen. 


Die Erkenntnisse aus dem derzeitigen Entwurf des LaPro sowie aus noch ausstehenden Ergänzun-


gen müssen Eingang in die Überarbeitung des LROP finden. 


5.6.2. Umsetzung in RROP 


In gleicher Weise wie der Absatz „Klimafolgenanpassung: Die Sicherung von Frischluft- oder Kalt-


luftleitbahnen sowie Frischluft- oder Kaltluftentstehungsgebieten sollte (auch) über regionalpla-


nerische Festlegungen erfolgen.“ (S. 239) sollte für das Gebiet der Grundwasseranreicherung fol-


gendes vorgegeben werden: „Die Entwicklung und Sicherung von Gebieten mit besonderer Effek-
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tivität zur Grundwasseranreicherung und mit besonderen Potenzialen zur Förderung der Grund-


wasseranreicherung sollte, ebenso wie die Schaffung von „Speicherflächen“ für Oberflächenge-


wässer (auch) über regionalplanerische Festlegungen erfolgen.“ 


5.7.5.  Bodenabbau, Rohstoffgewinnung 


Für den BUND geben wir hierzu folgende Stellungnahme ab: 


In Kapitel 5.7.5 müssen auch die Auswirkungen des Gipsabbaus im Südharz auf die dortige, einzig-


artige Naturlandschaft, die ein Hotspot der Artenvielfalt ist, berücksichtigt werden. Zur Bedeutung 


dieser Landschaft und zur Notwendigkeit ihres Schutzes verweisen wir auf unsere Ausführungen 


zu den Kapiteln 4.2.8 und 5.1. An dieser Stelle weisen wir ergänzend darauf hin, dass insbesonde-


re die Auswirkungen des Gipsabbaus vermeidbar sind, da es genügend Alternativen zum Einsatz 


von Naturgips gibt. Für detaillierte Ausführungen verweisen wir auf Anhang 9 dieser Stellungnah-


me. Dieses Gutachten machen wir für den BUND zum Gegenstand dieser Stellungnahme9. 


 


6. Strategische Umweltprüfung – SUP 


Wie weiter vorne schon erwähnt, nimmt der Text des LaPro an keiner Stelle Bezug auf Karte 6. 


Wenn aber inhaltlich kein Bezug auf die Karte 6 genommen wird, können in der SUP auch keine 


Auswirkungen durch die raumordnerischen Belange auf das Landschaftsprogramm bzw. dessen 


Auswirkungen genommen werden und umgekehrt. Auch können keine umfassenden Konzepte für 


Kompensationsmaßnahmen/-strukturen gegen Fehlentwicklungen beschrieben werden, ganz 


besonders im Hinblick auf den Biotopverbund. Deshalb ist dies zwingend nachzutragen. 


6.2.  Untersuchungsrahmen 


Der Begriff „Scoping“ schließt die Festlegung des Untersuchungsrahmens und den Umfang und 


Detaillierungsgrad des Umweltberichts ein. Daher muss auf S. 243 in der linken Spalte „(Scoping)“ 


ans Ende des Satzes geschoben werden. 


Bei den Schutzgütern wirkt es weiterhin zunächst so, als ob das Schutzgut „Kultur und Sachgüter“ 


nur anhand der historisch bedeutsamen historischen Kulturlandschaften beurteilt werden (keine 


Bodendenkmale etc.). In den entsprechenden Kapiteln dazu werden Bodendenkmale und Bau-


denkmale jedoch erläutert. Daher ist dies an dieser Stelle klar darzustellen. 


                                                           


9
 Das Gutachten „Umweltverträgliche Alternativen zum Abbau von Naturgips“ der Alwast Consulting (2020) ist zusätz-


lich abrufbar unter: 
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/naturschutz/naturschutz_gipsgutachten.pdf  



https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/naturschutz/naturschutz_gipsgutachten.pdf
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Unter „Inhalte und Prüftiefe der Auswirkungsprognose“ wird zurecht erläutert, warum das LaPro 


wahrscheinlich keine erheblichen nachteiligen Wirkungen entfalten kann. Aber eine nähere Erläu-


terung, was in diesem Zusammenhang erheblich ist und wodurch dies charakterisiert werden 


kann, fehlt. Dies ist zur vollständigen Nachvollziehbarkeit nachzuholen. 


6.4. Bestandsaufnahme der Schutzgüter Mensch und menschliche Gesundheit sowie 


Kultur- und Sachgüter 


6.4.1.  Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit  


In diesem Kapitel werden die Themen des Geruchs und der Geruchsbelästigung nicht genannt und 


sollten nachgetragen werden (S. 246). 


6.5. Prognose der Umweltauswirkungen bei der Durchführung der Planung  


Die Beschreibung der Wechselwirkungen wird im Unterkapitel "Wechselbeziehungen zwischen 


den Schutzgütern und Zielkonflikte" (S. 162) beschrieben. Dieses und auch die Tabelle 4.1.-1 


(S. 163) erläutern gut die gegenseitige Bedingung, aber nennen auch Zielkonflikte, zu berücksich-


tigende Hinweise zur Kompromissfindung, sowie Synergien und Konflikte zwischen den Schutzgü-


tern. Hierauf wird zwar im Text verwiesen, aber dieser Punkt gehört definitiv (auch) in den Um-


weltbericht. Es wird nicht ganz klar, ob dieses Kapitel den vollständigen Umweltbericht darstellt 


oder nur eine gekürzte Zusammenfassung ist. Dies ist klar darzustellen. Weiterhin muss der Um-


weltbericht den Punkt Wechselwirkungen enthalten, das ist ggf. entsprechend nachzutragen. 


6.5.1.  Verbale Gesamtbeurteilung der Zielaussagen des Landschaftsprogramms 


In Tabelle 6.5-1 (S. 248) werden die Schutzgüter Luft und Klima zusammen betrachtet. Bei be-


stimmten Themen wäre es klarer, diese Schutzgüter zu trennen. Außerdem gibt es keine Erläute-


rung zu Bedeutung der Klammern „()“ in der Tabelle. Diese ist nachzutragen. 


Weiterhin wird das Schutzgut Fläche nicht extra aufgeführt. Es wird bei den Erläuterungen der 


Wechselbeziehungen zwischen den Schutzgütern in Tabelle 4.1-1 (S. 163) erwähnt, dass das 


Schutzgut Boden auch den Aspekt der Flächeninanspruchnahme umfasst. Wir halten es dennoch 


für sinnvoll, das Schutzgut Fläche als solches gesondert zu benennen und zu behandeln, wie wir 


auch bereits oben ausgeführt haben. Das LaPro muss grundsätzlich der Bodenversiegelung stärker 


gegensteuern, um dem Gesichtspunkt des schonenden Umgangs mit Grund und Boden genügend 


Geltung zu verschaffen. 
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Grundsätzlich gibt es keine Erläuterung der Erheblichkeit oder Dauer der jeweiligen Wirkungen. 


Dazu gibt es eine nur kurze Erläuterung unter Kapitel 6.2. Dies ist dringend nachzuholen, um den 


tatsächlichen Umfang der Auswirkungen einordnen zu können. 


6.5.2.  Planungsalternativen 


Es gibt keine Erläuterung, ob während der Beteiligung zum Scoping oder zum Umweltbericht Al-


ternativen thematisiert wurden. Dies ist klar darzustellen. 


6.6. Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben und Informa-


tionen  


Hier findet sich eine falsche, veraltete Zitation des UVPG (S. 249). Die korrekte Zitation lautet 


„§ 40 Abs. 2 Nr. 2 UVPG“. 


 


Anhang 6: Zielarten des Biotopverbunds 


Die defizitäre Datengrundlage ist ein Dilemma. Grundsätzlich sollten besser keine Zielarten be-


nannt werden als rudimentär einzelne anzuführen. Dies wäre ein ähnlicher Fehler, wie er bereits 


bei den FFH-Arten und Schutzverordnungen den Schutz wirklich bedrohter Arten oft verhindert. 


Allerdings ließe sich z. B. aus der „Schmetterlingsfauna des mittleren Niedersachsens“ 10 sehr viel 


mehr ableiten und auf dessen Grundlage Arten als Zielarten definieren. In jedem Fall muss klarge-


stellt werden, dass die bisher genannten Arten nur erste Beispiele darstellen können, die noch 


ergänzt werden müssen. 


 


Karte 6 „Ziele – Raumordnung“ 


In Karte 6 werden die beiden Nearshore Windparks Riffgat und Nordergründe als Eignungsgebiete 


für die Erprobung der Windenergie auf See dargestellt. Es findet sich keinerlei Hinweis auf die 


derzeit geltende Rechtslage, also die Befristung beider Eignungsgebiete, sowie die aktuell dazu 


laufende Debatte bzgl. einer mit dem noch ausstehenden Entwurf des LROP angestrebten Verlän-


gerung. Der BUND lehnt eine solche entschieden ab und hat in seiner Stellungnahme zu den all-


gemeinen Planungsabsichten des LROP ausführlich dargelegt, dass zwingende rechtliche Gründe 


                                                           


10
 LOBENSTEIN, U. (2003). Die Schmetterlingsfauna des mittleren Niedersachsens: Bestand, Ökologie und Schutz der Groß-


schmetterlinge in der Region Hannover, der Südheide und im unteren Weser-Leine-Bergland. Naturschutzbund Landes-
verband Niedersachsen. 
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gegen eine Verlängerung sprechen. Für Details wird auf die Stellungnahme des BUND Landesver-


bandes verwiesen (Anhang 10 dieser Stellungnahme). Für den BUND machen wir Abschnitt 4.2.1 


der anliegenden Stellungnahme auch zum Gegenstand dieser Stellungnahme. 


In Karte 6 sind die Autobahnen A 20 und A 39 als Vorranggebiet Autobahn aufgenommen. Es 


wurde weiter oben bereits dargestellt, dass dieses Ziel der Raumordnung vielen grundsätzlichen 


Zielen des LaPro widerspricht. Schon die Aufnahme dieser Vorranggebiete in das LROP war stark 


ökonomisch begründet und fehlerbehaftet. Aus diesem Grund halten wir es für fragwürdig, dass 


bei der Aufstellung und Umsetzung des Landschaftsprogramms in diesem Punkt die Ziele der 


Raumordnung zu beachten und die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung zu 


berücksichtigen sind. 


Das Vorranggebiet Autobahn A 20 läuft den Leitlinien und allgemeinen Zielen des LROP zuwider, 


widerspricht vielfach wichtigen Zweckbestimmungen (u.a. der Kohärenzforderung für Natu-


ra 2000-Gebiete) und wird den angestrebten Beitrag zur räumlichen und strukturellen Entwick-


lung des Landes nicht erfüllen können. 


Die Ziele und Grundsätze zur gesamträumlichen Entwicklung beziehen sich an mehreren Stellen 


auf die regionenspezifischen Entwicklungen und Potenziale, insbesondere auch die Verbesserung 


der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der ländlichen Regionen. Die Auswertung von Untersu-


chungen zu diesem Thema durch das Umweltbundesamt (2005) zeigt, dass in wirtschaftlich weit 


entwickelten Ländern wie Deutschland, die bereits über ein leistungsfähiges Infrastrukturnetz 


verfügen, kaum nennenswerte regionale Entwicklungseffekte durch die Erweiterung der Infra-


struktur erreicht werden können. Es zeigt sich, dass Autobahnen weder notwendig noch hinrei-


chend für eine positive Entwicklung sind und eher negative Wirkungen auf Arbeit und Beschäfti-


gung mit sich bringen können. Auch ein langfristiger deutlicher Arbeitsplatzgewinn lässt sich nicht 


nachweisen. Durch den Ausbau der Infrastruktur treten Orte mit zentralräumlicher Funktion ver-


stärkt in Konkurrenz zueinander und führen zu einem Abfluss von Kaufkraft aus den ländlichen 


Regionen, die in der Folge wirtschaftlich geschwächt werden. Im Übrigen kann durch die A 20 


selbst keine Wertschöpfung für die Region erwartet werden, da sie überwiegend als Transitstre-


cke fungieren würde. Zusammengefasst kann davon ausgegangen werden, dass die regionenspe-


zifische Entwicklung durch das Vorranggebiet für die A 20 eher behindert als gefördert wird. Dies 


läuft den Zielen der Raumordnung zuwider. 
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Eine Funktion des landesweiten Freiraumverbundes ist die landschaftsgebundene Erholung, die 


zunehmend an ökonomischer Bedeutung gewinnt und nach zahlreichen Veröffentlichungen der 


jüngeren Zeit gerade in ländlichen Räumen einen beachtlichen Beitrag für die regionale Wirtschaft 


leistet. Das Vorranggebiet für die A 20 schränkt das Entwicklungspotential dieses wachsenden 


Wirtschaftszweiges stark ein. 


Eine verkehrlich entbehrliche Autobahn, wie die A 20, konterkariert die Möglichkeiten der Redu-


zierung der Neuinanspruchnahme und Neuversiegelung von Freiflächen und widerspricht damit 


den Zielen und Grundsätzen zur gesamträumlichen Entwicklung des Landes und seiner Teilräume, 


insbesondere der Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes. 


Das dargestellte Vorranggebiet für die A 20 steht konkret in Widerspruch zu den folgenden Zielen 


und Grundsätzen des LROP und den Zielen des LaPro:  


Das Vorranggebiet für die A 20 zerschneidet in weiten Bereichen siedlungs- und verkehrsarme 


Freiräume und widerspricht damit dem Ziel des Erhalts und der Weiterentwicklung des Freiraum-


verbunds. Es würde klimaökologisch bedeutsame Flächen im Falle des Baus der A 20 zerstören. 


Das Ziel, möglichst große unzerschnittene und von Lärm unbeeinträchtigte Räume zu erhalten 


und naturbetonte Bereiche auszusparen, wird durch das Vorranggebiet A 20 konterkariert. Vor 


dem Hintergrund des Verfehlens der im LROP formulierten Grundsätze und Ziele für die A 20 


müsste der Zielsetzung zur Verringerung der Inanspruchnahme von Freiräumen durch Verzicht auf 


das Vorranggebiet A 20 Rechnung getragen werden. 


Das Vorranggebiet für die A 20 betrifft für den Naturhaushalt, die Tier- und Pflanzenwelt und das 


Landschaftsbild wertvolle Gebiete und Landschaftsbestandteile und zerschneidet räumlich und 


funktional zusammenhängende Lebensräume (Biotopverbunde, Kohärenz von NATURA 2000). Im 


Bereich des Vorranggebietes wird großräumig der Aufbau eines Biotopverbundes verhindert. Dies 


widerspricht den Zielen zur Entwicklung von Natur und Landschaft. 


Das Vorranggebiet für die A 20 zerschneidet an mehreren Stellen Waldgebiete oder liegt näher als 


100 m an Waldrändern und widerspricht damit einem Grundsatz des LROP. Das Vorranggebiet für 


die A 20 widerspricht weiterhin dem Grundsatz, die Voraussetzung für die Erholung in Natur und 


Landschaft zu sichern und weiter zu entwickeln. 
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Fazit 


Das LaPro sollte als Instrument des Naturschutzes und als Grundlage für die Arbeit in den Unteren 


Naturschutzbehörden stärkere Visionen und daher ambitioniertere und konkretere Zielsetzungen 


beinhalten. Hier besteht Nachholbedarf in mehreren Punkten und Themenbereichen. 


Die Datenlage für die Erstellung eines neuen Landschaftsprogramms ist dürftig. Hier hätten im 


Rahmen der Neuaufstellung mehr Daten erfasst werden müssen, um die Gegenwart bestmöglich 


darzustellen. Zudem müssen schon vorhandene Daten unbedingt in das noch unvollständige La-


Pro mit aufgenommen werden. Angesichts dieser noch recht zahlreichen bestehenden Lücken in 


der Beschreibung des Zustands von Natur und Landschaft entstehen auch große Lücken in der 


Beschreibung der Ziele und Maßnahmen. Es ist daher nur schwer vorstellbar, wie die erforderli-


chen Ziele und Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftsplanung auf dieser Grundlage wirk-


sam Eingang in das LROP finden können. Gleiches gilt für die nachgeordnete Planungsebene, d.h. 


die Landschaftsrahmenpläne und die Regionalen Raumordnungsprogramme. Nacharbeiten sind 


daher unbedingt erforderlich. 


Defizite bestehen, wie oben ausführlich dargelegt, insbesondere in den Bereichen Biotopverbund, 


Klimaschutz, Schutz bestimmter Biotope, Lebensräume und Arten und auch bei der Formulierung 


weitreichender Ziele für die Natur und Landschaft beeinträchtigenden Sektoren wie Verkehr aber 


auch Landwirtschaft. 


Zudem müssen die Inhalte des Niedersächsischen Weges und der Novelle des NAGBNatSchG in 


das Landschaftsprogramm mitaufgenommen werden.  


 


 


 


Mit freundlichen Grüßen 


 


Malika Groß 


LabüN GbR 
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Anhang 


Anhang 1 (für den NABU):  Fehlende Gebiete für das Schutzgut „Biologische Vielfalt“ in Karte 1 
für den LK Hameln-Pyrmont des NABU Hess. Oldendorf/ Hameln (Dietmar Meier) vom 21.10.2020 


Anhang 2: Lageplan Gebietsvorschlag für ein EU-VSG „Pinnekenberg“ (Kartenquelle: BfN) 


Anhang 3: Liste der Nachmeldevorschläge für Natura 2000-Gebiete von Februar 2017 des Nie-
dersächsischen Ministeriums für Umwelt Energie und Klimaschutz 


Anhang 4 (für den LBU): Lageplan Gebietsvorschlag für ein EU-VSG „Bischhausen“ (Kartenquelle: 
BfN) 


Anhang 5 (für den NABU): „Gemeinsames Positionspapier: Entwicklungskonzepte für Hochmoor-
gebiete unter den Aspekten von Natur- und Klimaschutz und Integration der Rohstoffnutzung“ 
(2014) des NABU Niedersachsen und des Industrieverband Garten e.V. (IVG) 


Anhang 6 (für den NABU): Anmerkungen zu Karte 2 zu den Schutzgütern „Boden und Wasser“ für 
den LK Hameln-Pyrmont des NABU Hess. Oldendorf/ Hameln (Dietmar Meier) vom 29.10.2020 


Anhang 7 (für den NABU): Anmerkungen zu Karte 3 zum Schutzgut „Landschaftsbild“ für den LK 
Hameln-Pyrmont des NABU Hess. Oldendorf/ Hameln (Dietmar Meier) vom 29.10.2020 


Anhang 8: Stellungnahme zum „Entwurf des Niedersächsischen Landschaftsprogramms 2020“ 
des NABU Lüchow-Dannenberg 


Anhang 9 (für den BUND): Gutachten „Umweltverträgliche Alternativen zum Abbau von Natur-
gips“ (2020) von Alwast Consulting 


Anhang 10 (für den BUND): Stellungnahme zur „Änderung des LROP; allgemeine Planungsabsich-
ten“ des BUND Landesverband Niedersachsen vom 10.01.2020 
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